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1 VERFAHREN 

1.1 Übersicht der Verfahrensschritte 

 

Verfahrensschritt Datum 

Information / Anhörung Ortsbeirat Oggersheim gem. § 75 (2) GemO am 07.09.2023 

Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 (1) BauGB) am 18.09.2023 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im Amtsblatt 
54/2023 am 

20.09.2023 

Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke so-
wie wesentlichen Auswirkungen der Planung (gem. § 13a (3) 2 BauGB) im 
Zeitraum vom 

09.10.2023 
bis 

10.11.2023 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (gem. § 3 (1) BauGB) im Zeitraum 
vom 

09.10.2023 
bis 

10.11.2023 

Erörterungstermin im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
am 

16.10.2023 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange (gem. § 4 (1) BauGB) mit Schreiben vom 

04.10.2023 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (gem. 
§ 4 (2) BauGB) mit Schreiben vom 

19.12.2023 

Offenlagebeschluss am 18.09.2023 

Ortsübliche Bekanntmachung der Offenlage im Amtsblatt Nr. 75/2023 am 15.12.2023 

Offenlage (gem. § 3 (2) BauGB) im Zeitraum vom 
02.01.2024 

bis 
05.02.2024 

Satzungsbeschluss (gem. § 10 (1) BauGB) am  

 
 
1.2 Anmerkungen zum Verfahren 

Im Geltungsbereich soll ein neues Bürogebäude für die Firma Finger Baustoffwerk GmbH re-
alisiert werden. Die Fläche ist bislang unbebaut und liegt gemäß Flächennutzungsplan im Au-
ßenbereich. 

Da der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 686 nicht aus den Darstellungen des Flächen-
nutzungsplanes entwickelt werden kann, bedarf es einer Teiländerung des Flächennutzungs-
plans. Angestrebt wird ein Parallelverfahren. Der Bebauungsplan und die Flächennutzungs-
plan-Teiländerung werden im Vollverfahren aufgestellt. 

Eine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird durchgeführt.  
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2 ALLGEMEINES 

2.1 Rechtsgrundlagen 

RECHTSGRUNDLAGEN Stand: 15.02.2024 

 

 

 

Baugesetzbuch 
(BauGB) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634),  
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 394). 

Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 
3786), 

Zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 176). 

Bundes-Bodenschutzgesetz 

(BBodSchG) 

vom 17.03.1998 (BGBl. I 1998 S. 502), 

zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 25.02.2021 (BGBl. I 
S. 306). 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

(BBodSchV) 

Vom 09.07.2021 (BGBl. I S. 2598, 2716) 

Bundesimmissionsschutzgesetz 

(BImSchG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 
1274),  

zuletzt geändert durch Art. 11 Abs. 3 des Gesetzes vom 26.07.2023 
(BGBl I Nr. 202). 

Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) 

vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), 

zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 08.12.2022 (BGBl. I 
S. 2240). 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.03.2021 (BGBl. I 
S.540),  

zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 4.12.2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 344). 

Kreislaufwirtschaftsgesetz – Gesetz zur Förderung 
der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umwelt-
verträglichen Bewirtschaftung von Abfällen 

(KrWG) 

vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212),  

zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 02.03.2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 56). 

Planzeichenverordnung 

(PlanZV) 

vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58),  

zuletzt mit Wirkung vom 23.06.2021 geändert durch Art. 3 des Ge-
setzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S.1802). 

Wasserhaushaltsgesetz – Gesetz zur Ordnung des 
Wasserhaushalts 

(WHG) 

vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585),  

zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 22.12.2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 409). 

 

 

Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) 
vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 
(GVBl. S. 543) 

Gemeindeordnung 
(GemO) 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023 
(GVBl. S. 133). 

Landesbauordnung 
(LBauO) 
vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365, BS 213-1), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 07.12.2022 (GVBl. S. 403). 

Landesbodenschutzgesetz 

(LBodSchG) 

vom 25.07.2005 (GVBl. S. 302), 

zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 26.6.2020 (GVBl. 
S. 287). 

Landeskreislaufwirtschaftsgesetz 

(LKrWG) 

vom 22.11.2013 (GVBl. S. 459), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.07.2023 
(GVBl. S. 207). 

Landesnaturschutzgesetz 

(LNatSchG) 

vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283), 

zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26.06.2020 
(GVBl. S. 287). 

Landeswassergesetz 

(LWG) 

vom 14.07.2015 (GVBl. 2015, 127),  

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.04.2022 
(GVBl. S. 118). 
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2.2 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der 36. Teiländerung des Flächennutzungsplans ergibt sich aus dem bei-
gefügten Lageplan. Er wird begrenzt: 

im Norden: durch das bestehende Betriebsgelände der Firma Finger Baustoffwerk GmbH 
bzw. das Flurstück 2935 

im Osten: durch die Straßenverkehrsfläche der Großpartstraße 
im Süden: durch das Flurstück 2939 
im Westen: durch das städtische Flurstück 2940/26. 

Zur besseren Darstellung wird der Geltungsbereich des Bebauungsplanes übernommen, wo-
bei nur der tatsächlich vom Büroneubau betroffene Grundstücksteil in seiner Darstellung ver-
ändert wird. 

 
 
 
2.3 Quellenverzeichnis 

[1] Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar, Verband Region Rhein-Neckar, Mannheim 
2014 

[2] Flächennutzungsplan 1999, Stadt Ludwigshafen am Rhein, Ludwigshafen am Rhein 
1999 

[3] Naturschutzfachliche Einschätzung zur Bauvoranfrage „Neubau eines Bürogebäudes“ 
auf dem Firmengelände in Ludwigshafen-Oggersheim, Olschewski Landschaftsarchitek-
ten BDLA, Februar 2023 

[4] Wasserwirtschaftlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplanverfahren Nr. 686 in Ludwigs-
hafen-Oggersheim, Planungsbüro Piske GbR, Dezember 2023 

[5] Artenschutzrechtliche Potenzialabschätzung zum Bauvorhaben, LF-Plan, Dezember 
2023 

[6] Umweltbericht mit integriertem Fachbeitrag Naturschutz zum Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 686, LF-Plan, Dezember 2023 

[7] Bestands- und Konfliktplan zum Umweltbericht, LF-Plan Dezember 2023 
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3 PLANUNGSANLASS, -ZIELE und –GRUNDSÄTZE 

3.1 Planungsanlass / städtebauliches Erfordernis gemäß § 1 Abs. 3 BauGB 

Das bestehende Bürogebäude auf der Betriebsfläche der Firma Finger Baustoffwerk GmbH 
entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen in Bezug auf Größe, Bausubstanz und 
Energieverbrauch und soll daher abgerissen werden. 

Als Alternative soll der Neubau eines Bürogebäudes südlich des derzeitigen Bürogebäudes 
erfolgen, um ein energieeffizientes neues Bürogebäude zu errichten, entsprechend der aktu-
ellen Anforderungen eines modernen Büroalltags. Hierbei sollen auch die Anzahl der Park-
plätze Bedarfsentsprechend auf der Fläche des ehemaligen Bürogebäudes neu strukturiert 
und angepasst werden sowie die Baumpflanzungen zur Abschirmung gegen das Gewerbege-
biet verbindlich festgelegt werden. 

Die Fläche wurde bisher als Pferdekoppel bzw. Grünfläche genutzt. Der Flächennutzungsplan 
stellt Grünfläche dar. Die Fläche liegt daher im Außenbereich, eine Bebauung ist planungs-
rechtlich aktuell nicht zulässig, weshalb parallel zum Verfahren für die Teiläderung daher Pla-
nungsrecht im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes geschaffen wird.  

 

3.2 Planungsziele und -grundsätze 

Ziel der Teiländerung des Flächennutzungsplanes ist die Teiländerung der Darstellung von 
Grünfläche in gewerbliche Baufläche. Innerhalb dieser Fläche soll ein neues Bürogebäude 
entstehen, um langfristig die Bedarfe der Firma Finger Baustoffwerk GmbH zu sichern. 

Die Entwicklung dieser angrenzenden Fläche und somit die geringfügige Erweiterung der Be-
triebsfläche durch das Bürogebäude ist die einzige Möglichkeit den Betrieb an diesem Standort 
auch langfristig zu sichern und zu erhalten. Der Betrieb hat sich an diesem Standort bereits 
etabliert und entsprechend eingerichtet, sodass eine komplette Standortverlagerung aus be-
triebswirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll ist, zumal keine geeigneten Flächen zur Verfü-
gung stehen. Daher wurde diese Fläche, welche lediglich über das bestehende Betriebsge-
lände angebunden wird und in unmittelbarem Zusammenhang mit der Betriebsfläche steht, 
ausgewählt. Durch die geringfügige Ausweitung kommt es zu keiner Zersiedelung der Land-
schaft. 

Steuernde Festsetzungen zur Sicherung der baurechtlichen Verträglichkeit, der Umweltver-
träglichkeit und der verkehrlichen Erschließung werden auf der nachfolgenden Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung getroffen. 

 

 

4 VERHÄLTNIS ZUR ÜBERGEORDNETEN UND SONSTIGEN PLANUNG 

4.1 Regional- und Landesplanung 

Im derzeit rechtwirksamen Regionalplan (ERP) liegt die vorgesehene Fläche für den Neubau 
des Bürogebäudes im Außenbereich und ist mit den Restriktionen „Grünzäsur“ und „Vorbe-
haltsfläche Hochwasserschutz“ überlagert.  

Nach Rücksprache mit dem Verband Region Rhein-Neckar (VRRN) zur Vereinbarkeit des ge-
planten Vorhabens mit den Vorgaben des ERP liegt kein Zielkonflikt mit Z 2.1.2 des ERP 2014 
vor. Als Begründung wurde angeführt, dass die Ausweisung der „Grünzäsur“ die „Roßlache“ 
als Landschaftsschutzgebiet von einer weiteren baulichen Entwicklung grundsätzlich freihalten 
soll. Die Grünfläche für den geplanten Neubau weist eine strukturelle Vorprägung auf und wird 
räumlich eingerahmt von einer größeren Lagerhalle im Westen sowie der Kläranlage im Osten. 
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Durch die geplante bauliche Nutzung dieser Grünfläche erfolgt keine Beeinträchtigung der 
Funktionen der Grünzäsur im Bereich der „Roßlache“. 

Auch nach Rücksprache mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd bestehen keine 
Bedenken. 

Ein Zielabweichungsverfahren wird somit nicht erforderlich. 

 

4.2 Flächennutzungsplanung 

Der gültige Flächennutzungsplan 1999 der Stadt Ludwigshafen stellt die Flächen des Gel-
tungsbereiches als „Grünflächen“ dar. Die geplante Zielsetzung widerspricht damit der Dar-
stellung des Flächennutzungsplans und die Planung ist nicht gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt. Mit der Teiländerung Nr. 36 im Parallelverfahren gemäß 
§ 8 Abs. 3 BauGB wird eine Anpassung des Flächennutzungsplans zur „gewerblichen Bauflä-
che“ vorgenommen.  

 

Lediglich die Fläche, welche tatsächlich durch das neue Bürogebäude in Anspruch genommen 
wird ist von dieser Änderung betroffen. Zur besseren Darstellung wird allerdings der Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes übernommen. Die restliche Fläche verbleibt als Darstellung 
„Grünfläche“. 

 

Bisherige FNP-Darstellung:    Neue FNP-Darstellung: 

   
     

 

4.3 Rechtskräftige Bebauungspläne 

Der Geltungsbereich überlagert einen Teil des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 125 
„Hochhäuser an der Überführung Sternstraße“. Der Bereich des Geltungsbereiches wird ins-
gesamt als „öffentliche Grünanlage“ festgesetzt. Die nördlichen zwei Flurstücke (Tiefe von ins-
gesamt 15 m) haben die Zweckbestimmung „Baumpflanzung zur Abschirmung gegen das Ge-
werbegebiet“ und die südlichen zwei Flurstücke haben die Zweckbestimmung „Gemeinbe-
darfsfläche vorgesehen für Spiel- und Tummelwiese“. 
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5 BEGRÜNDUNG ZU DEN ÄNDERUNGEN DER DARSTELLUNGEN IM FLÄ-
CHENNUTZUNGSPLAN 

Die Änderung des Flächennutzungsplans hat folgende Änderung der Darstellung zur Art der 
baulichen Nutzung zum Inhalt:  

 

Umwandlung der Flächendarstellung „Grünfläche“ in eine „Gewerbliche Baufläche“ 

Mit dieser Änderung sollen zum einen die derzeit bereits vorhandenen tatsächlichen Gege-
benheiten im Flächennutzungsplan richtig dargestellt werden, zum anderen sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan für die Realisierung des geplanten Bürogebäudes der Firma Finger Baustoff-
werk GmbH aufgestellt werden kann. 

 

 

6 UMWELTBERICHT 

Im vorliegenden Umweltbericht werden die aufgrund der Umweltprüfung nach § 3 Abs. 4 
BauGB und § 2a BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes dargelegt. 
Der Umweltbericht wurde auf Basis des vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens Nr. 
686 „Bürogebäude Finger Baustoffwerk“ erstellt und geht deshalb in seinem Detaillierungsgrad 
und in der Aussageschärfe über die Anforderungen für die Maßstabsebene des Flächennut-
zungsplanes hinaus. Er ist selbstverständlich trotzdem geeignet, die Belange des Umwelt-
schutzes im Rahmen der Flächennutzungsplan-Teiländerung Nr. 36 zu ermitteln und zu be-
werten. 

 

6.1 Einleitung 

6.1.1 Inhalt und Ziele des Bauleitplans 

Die Fa. Finger Baustoffwerke GmbH in Ludwigshafen-Oggersheim, Großpartstraße 8, plant 
den Neubau eines Bürogebäudes angrenzend zu ihrem Firmengelände. Das vorhandene Bü-
rogebäude (Holzbaracke) entspricht in Bezug auf Größe, Bausubstanz und Energieverbrauch 
nicht mehr den heutigen Anforderungen und soll daher abgerissen werden. 

Mit dem Neubau möchte die Fa. Finger ein energieeffizientes, neues Bürogebäude errichten, 
was den Anforderungen eines modernen Büroalltags entspricht. Auf der Fläche des jetzigen 
Bürogebäudes neben der Betriebseinfahrt werden zudem neue PKW-Stellplätze angeordnet. 

Da auf dem derzeitigen Betriebsgelände keine Fläche für einen Büro-Neubau zur Verfügung 
gestellt werden kann, wurde hierzu eine Teilfläche auf einer südlich an das derzeitige Büroge-
bäude angrenzenden Fläche (im Eigentum der Fa. Finger) festgelegt. 

Diese Baufläche befindet sich teilweise im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungs-
plans Nr. 125 „Hochhäuser an der Überführung Sternstraße“ (Stand 1966), welche in diesem 
Bereich als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Gemeinbedarfsfläche vorgese-
hen für Spiel- und Tummelwiese“ ausgewiesen ist. 

Die nördlichen zwei Flurstücke dieser Grünfläche (Tiefe von insgesamt 15 m) haben zudem 
die Zweckbestimmung „Baumpflanzung zur Abschirmung gegen das Gewerbegebiet“. 

Das Planungsrecht für den Büro-Neubau wird über den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 686 „Bürogebäude Finger Baustoffwerke GmbH“ nach § 12 BauGB aufgestellt, 
welcher die Parzellen 2936, 2936/2, 2937, und 2938; Gemarkung Oppau, mit einer Größe von 
insgesamt 7.430 m² umfasst. 
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Abb. 1: Ansicht neues Bürogebäude (Quelle: Seepe und Hund Architekten, Ludwigshafen, November 2023) 

Der Geltungsbereich wird überwiegend als private Grünfläche ausgewiesen, die mit Festset-
zungen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft nach § 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB sowie mit Erhaltungs- und Pflanzgeboten für die 
vorhandenen Gehölzbestände nach § 9 Abs.1 Nr. 25 a und b BauGB belegt wird. 

Als grünordnerische Maßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen werden dabei Gehölzanpflan-
zungen und die Entwicklung von Wiesenflächen vorgesehen. 

Die innerhalb der Fläche bereits vorhandene Versickerungsmulde mit einem eingetragenen 
Wasserrecht wird als Fläche für Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB ausgewiesen. 

Für die Oberflächenentwässerung des Neubaus ist die Anlage einer Zisterne für die Brauch-
wassernutzung mit einem Überlauf in eine weitere Rückhaltemulde vorgesehen. 

Der geplante Büro-Neubau südlich des bestehenden Bürogebäudes mit einer Größe von ca. 
450 m², für den eine konkrete Planung vorliegt, wird über eine Baugrenze im Osten des Plan-
gebietes festgesetzt. 

Weitere planungsrechtliche Festsetzungen / Hinweise:  

 Errichtung eines Bürogebäudes 

 Maximal 2 Vollgeschosse  

 Dachform als Flachdach (Neigung bis maximal 10 °) mit Dachbegrünung 

 Eine Überschreitung der Baugrenze durch untergeordnete Bauteile bis maximal 2,0 m 
über die Baugrenze oder Fußwege und Zuwegungen ist zulässig. 

Die Zuwegung zu dem Gebäude erfolgt ausschließlich über den nördlich gelegenen Parkplatz, 
welcher sich außerhalb des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplanes befindet. Nach Abriss 
des alten Bürogebäudes werden hier die vorhandenen 11 Parkplätze auf 20 Parkplätze erwei-
tert. Diese Parkplätze werden in wasserdurchlässiger Bauweise hergestellt. 

Zur Ver- und Entsorgung des Gebietes wird die bereits im Plangebiet vorhandene Infrastruktur 
herangezogen. Für die Schmutzwasserentsorgung soll ein neuer Kanal östlich des Gebäudes 
in Richtung Großpartstraße verlegt werden.  

Bei der angestrebten Baumaßnahme sind Eingriffe in den Naturhaushalt wie Gehölzrodungen 
und zusätzliche Flächenversiegelungen nicht vollständig vermeidbar.   

Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung des Bebauungsplans (§ 2a 
BauGB): Er dokumentiert das umweltrelevante Abwägungsmaterial gemäß dem aktuellen Pla-
nungsstand und soll die Auswirkung der geplanten Vorhaben auf die Umwelt frühzeitig und 
umfassend ermitteln, beschreiben und bewerten. Er umfasst hierbei die unmittelbaren und 
mittelbaren Auswirkungen auf die Schutzgüter 

 Menschen, Tiere und Pflanzen und biologische Vielfalt, 

 Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 

Ansicht Süd-Ost 
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 Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie 

 die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern. 

In den Umweltbericht werden gleichzeitig die Grundlagen und Festsetzungen der im Planungs-
gebiet erforderlichen Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege gemäß § 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) integriert. Dabei wird 
auch die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach §§ 14 und 17 BNatSchG berücksichtigt. 

 

Angaben über den Standort 

Das Plangebiet befindet sich westlich der Stadt Ludwigshafen, im Ortsteil Oggersheim, südlich 
der Großpartstraße. 

Die betroffenen Grundstücke werden derzeit als Pferdekoppel mit Stallungen und Lagerräu-
men sowie Weideflächen genutzt.  

Auf einer Teilfläche im südwestlichen Bereich erfolgte vor wenigen Jahren die Anlage einer 
Versickerungsmulde zur Einleitung von Oberflächenwasser aus dem Firmengelände, wobei 
die Rückhaltefläche durch geringfügige Abgrabungen im Sohlbereich und der Anlage eines 
ca. 0,60 m - 0,80 m hohen Walles um die Versickerungsfläche ausgebildet wurde. 

Der verbliebene südwestliche Teilbereich diente ursprünglich ebenfalls als Pferdekoppel und 
Reitplatz, wird zwischenzeitlich jedoch nicht mehr genutzt, fällt brach und wird von unter-
schiedlichen Gehölzbeständen geprägt. 

Das Gelände weist eine flache Topografie auf. Lediglich in dem Übergangsbereich zwischen 
Betriebsgelände und Plangebiet im Norden existiert ein Höhenversatz von ca. 0,70 m in Form 
einer flachen Böschung. 

  

Abb. 2, 3: Lage des Plangebietes 

Plangebiet 
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Nordwestlich des Geltungsbereichs befindet sich das Betriebsgelände der Finger Baustoff-
werke GmbH, welches durch Baumhecken zum Plangebiet abgegrenzt ist. Dieses Gelände 
bildet den südlichen Teilbereich eines nach Norden ausgedehnten Gewerbegebietes. 

Im Norden wird das Plangebiet durch die Großpartstraße begrenzt, welche in erster Linie der 
Erschließung des Gewerbegebietes sowie dem weiter westlich angrenzenden Naherholungs-
gebiet mit dem Begütenweiher, Willersinnweiher, Großparthweiher und Kratzscher-Weiher 
dient.  

Der Geltungsbereich ist durch eine Baumhecke aus Laub- und Nadelbäumen zu der Straße 
hin abgegrenzt. Nordöstlich der Großpartstraße schließt eine Ackerfläche an. 

Im Südosten leitet eine verbuschende Wiesenbrache zu einer großflächigen Regenwasser-
anlage der Stadt Ludwigshafen mit Rückhaltebecken und Retentionsmulde über. Diese ist 
durch hohe Böschungen zu dem Plangebiet abgegrenzt.  

Im Südwesten des Geltungsbereichs schließen gehölzreiche Flächen an, welche sich aus 
Freizeitgrundstücken, einer eingewachsenen ehemaligen Bahntrasse sowie Abstandsflächen 
zur Bahnlinie Ludwigshafen – Frankenthal zusammensetzen. Innerhalb dieser Flächen ver-
läuft zudem der Mittelgraben in nordwestliche Richtung. 

Bedarf an Grund und Boden /Fläche 

Der Bedarf an Grund und Boden ergibt sich aus den im vorliegenden Bebauungsplan festge-
setzten Nutzungsabgrenzungen. 

 

Tabelle 1: Flächenbilanz BESTAND 

BESTAND Flächengröße (ca.) in m2 

Grünfläche Osten 1.450,00 

Gehölzfläche (BB0, BD 3, BF 1) 1.080,00 

Reitplatz, Sandfläche brachgefallen 350,00 

Schuppen 20,00 

Versickerungsmulde  1.650,00 

Versickerungsmulde 1.160,00 

Randflächen, Gräser- und Kräuterflur 490,00 
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Grünfläche Westen 3.880,00 

Gehölzfläche (BF 1) 510,00 

Stallungen 250,00 

Pferdeauslauf, Sandflächen 600,00 

Weidefläche 2.460,00 

Verkehrsbegleitgrün Straßenrand 60,00 

Geltungsbereich Bebauungsplan Gesamtfläche 7.430,00 

Tabelle 2:  Flächenbilanz PLANUNG 

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN Flächengröße (ca.) in m2 

Neubau Bürogebäude 450,00 

Geplantes Gebäude 300,00 

Fußwege 150,00 

 
 

Private Grünflächen  5.330,00 

Private Grünfläche PG 1 1.450,00 

Private Grünfläche PG 3 3.880,00 

Fläche für Rückhaltung und Versickerung (PG2) 1.650,00 

Versickerungsmulde 1.160,00 

Randflächen, Gräser- und Kräuterflur 490,00 

Geltungsbereich Bebauungsplan Gesamtfläche 7.430,00 

Tabelle 3:  Flächenbilanz externe Flächen 

FLÄCHEN AUSSERHALB BEBAUUNGSPLAN Bestand in m2 Planung in m² 

Bürogebäude 188,00 0,00 

Befestigte Nebenanlagen (Pflaster) 65,00 0,00 

Parkplätze, Betonpflaster 240,00 430,00 

Parkplatzfläche, versickerungsfähiges Pflaster  250,00 

Zufahrt, Pflaster  180,00 

   

Zuwegung, Fahrradstellplatz  45,00 

Gehölzfläche 77,00  

Grünflächen  95,00 

Gesamtfläche 570,00 570,00 

Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll lediglich ein kleiner Bereich der Grünflä-
che, ca. 6,0 % durch ein Gebäude überbaut werden. Hierbei findet ein Teil der Bebauung, ca. 
80 m², auf bereits befestigten Flächen der Pferdestallungen statt. 

Die verbleibenden Flächen werden weiterhin als Grünflächen mit unterschiedlichen Zweckbe-
stimmungen ausgewiesen. 
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Auf den im Rahmen der Neubaumaßnahmen beanspruchten Flächen nördlich, außerhalb des 
Geltungsbereichs, werden nach dem Abriss des alten Bürogebäudes neue Parkplatzflächen, 
eine Fahrradabstellfläche und Zuwegungen hergestellt. Nicht mehr benötigte befestigte Flä-
chen sollen als Grünflächen ausgebildet werden. 

 

6.1.2 Ziele des Umweltschutzes 

Die dem Umweltbericht zugrundeliegenden Umweltziele basieren auf gesetzlich festgelegten 
Zielsetzungen. 

Gemäß § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl.I S. 3634), ist bei der Aufstellung, Änderungen oder Ergänzungen von Bauleitplä-
nen eine Umweltprüfung durchzuführen. Im Rahmen der Umweltprüfung werden die Auswir-
kungen des Vorhabens auf alle Umweltbelange nach Anlage 1 zum BauGB (Fläche, Boden, 
Wasser, Luft/Klima, Tiere und Pflanzen, das Wirkungsgefüge zwischen den abiotischen und 
biotischen Schutzgütern und die biologische Vielfalt, Menschen und deren Gesundheit, die 
Landschaft und Kultur- und Sachgüter) geprüft und die Ergebnisse im Umweltbericht darge-
stellt. Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan. 

Nachfolgend werden die Zielvorgaben aus Fachgesetzen sowie aus übergeordneten Planun-
gen und speziellen städtebaulichen Planungsvorgaben dargelegt: 

Zielvorgaben aus Fachgesetzen 

Für die vorliegende Planung sind vorrangig folgende Fachgesetze zu berücksichtigen: 

 Baugesetzbuch (BauGB) 
- § 1 Grundsätze (Schutz und Entwicklung der Lebensgrundlagen, nachhaltige Nut-

zung) 
- § 1a Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz (Bodenschutz, Innenentwick-

lung, Schutz land-, forstwirtschaftlicher und wohnbaulicher Flächen, Eingriffsrege-
lung) 

- §§ 2 und 2a (Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes) 



 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)  
- § 1 Grundsätze (nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen 

des Bodens, sparsamer Umgang mit Boden)  
- § 4 Pflichten (Vermeidung, Minderung, Sanierung)  

 

 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG)  
- § 2 Ziele (Vorsorge und Schutz des Bodens vor nachteiligen Einwirkungen, spar-

samer Umgang mit Boden, Sanierung)  
 

 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG)  
- § 1 Zweck (Schutz und Vermeidung vor schädlichen Umwelteinwirkungen, 

Minde-rung von schädlichen Umwelteinwirkungen)  
 

 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  
- § 1 Zweck (Sicherung von Gewässern)  
- § 47 Bewirtschaftungsziele für das Grundwasser (Erhalt oder Erreichung einer 

guten Grundwasserquantität und –qualität)  
- § 55 Grundsätze der Abwasserbeseitigung  

 

 Landeswassergesetz (LWG)  
- § 57 Allgemeine Pflicht zur Abwasserbeseitigung  
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- § 58 Ausnahmen von der allgemeinen Pflicht zur Abwasserbeseitigung  
 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG)  
- § 1 Ziele (nachhaltige Sicherung, Erhalt, Wiederherstellung und Entwicklung von 

Natur und Landschaft, Vermeidung und Minderung von schädlichen Umweltein-
wirkungen)  

- § 18 Regelung der Eingriffe in Natur und Landschaft (Verpflichtung zur Vermei-
dung, Minimierung und Ausgleich) i.V. mit §§13 ff  

- § 44 Regelung Artenschutz  
 

 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)  
- § 1 Ziele  
- § 2 Grundsätze (Erhalt und nachhaltige Entwicklung von Natur und Landschaft)  
- §§ 6 ff Regelung der Eingriffe in Natur und Landschaft (Verpflichtung zur Vermei-

dung, Minimierung und Ausgleich) 

 

Anpassung an die Ziele der Raumordnung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne der Kommunen den Zielen der Raumordnung 
anzupassen. 

 
Landesentwicklungsprogramm LEP IV (2008) und Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar 
(2014) 

Gemäß den Darstellungen im Regionalplan Rhein-Neckar befindet sich das Plangebiet inner-
halb einer ausgewiesenen Grünzäsur. Dieses Ziel der Regionalplanung soll ein Zusammen-
wachsen von Siedlungsbereichen verhindern, örtliche Grünbereiche verbinden, Vernetzungs-
strukturen und Klimaschneisen und siedlungsnahe Erholungszonen sichern. 

 Abb. 4: Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte zu dem Regionalplan Rhein-Neckar 

 

Flächennutzungsplan 

In dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan der 
Stadt Ludwigshafen (1999) ist der Geltungsbereich 
als „Grünfläche“ ausgewiesen.  

Das nördlich angrenzende Betriebsgelände ist Be-
standteil von sich nach Nordwesten fortsetzenden 
gewerblichen Bauflächen. 

 
 

 

 

Abb. 5: Ausschnitt Flächennutzungsplan Stadt Ludwigshafen 
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Bebauungsplan 

Das Plangebiet bildet den nördlichen Teilbe-
reich des Bebauungsplanes Nr. 125 „Hoch-
häuser an der Überführung Sternstraße“ mit 
Satzungsbeschluss von 1966. 

Demnach ist der Geltungsbereich des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes als öffentli-
che Grünfläche mit folgenden Zweckbestim-
mungen festgesetzt: 

- Gemeinbedarfsfläche für Spiel- und Tum-
melwiese 

- Ein 15 m breiter Streifen entlang des Ge-
werbegebietes wurde für Baumanpflan-
zungen zur Abschirmung gegenüber dem 
Gewerbegebiet ausgewiesen. 

Zwischenzeitlich wurde südöstlich des Plangebietes in einer größeren Teilfläche der Grünflä-
che eine größere Regenwasseranlage mit Rückhaltebecken und einer Rückhaltemulde errich-
tet. 

 

Planung vernetzter Biotopsysteme1 

Die „Planung vernetzter Biotopsysteme für den Rhein-Pfalz-Kreis“ 
(LfU Rheinland-Pfalz, 2015) sieht für das Plangebiet die Entwick-
lung von Wiesen und Weiden mittlerer Standorte vor. 

 

 

 

Abb. 7: Ausschnitt Karte 3, Planung vernetzter Biotopsysteme, Rhein-Pfalz-Kreis 

 
 

Schutzgebiete2 
Als Schutzgebiet nach dem Bundesnaturschutzgesetz grenzt nördlich der Großpartstraße das 
Landschaftsschutzgebiet „Roßlache“ an. 

Darüber hinaus sind weder im Plangebiet noch in der unmittelbaren Umgebung naturschutz-
rechtliche Schutzgebiete oder geschützte Biotopkomplexe ausgewiesen.  

 

Wasserrecht3 
Für die bestehende Niederschlagswasserbewirtschaftung auf dem Firmengelände der Fa. Fin-
ger Baustoffwerke liegt für die bestehende Versickerungsmulde eine wasserrechtliche Erlaub-
nis mit dem Änderungsbescheid v. 17.03.2021, Az.: 342/31.05-20/18 vor. Es können hier im 
Bedarfsfall 11,4 l/s eingeleitet werden. 

 

                                                
1Planung vernetzter Biotopsysteme, Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis (https://lfu.rlp.de), Abfrage November 2023 
2Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung (map1.naturschutz.rlp.de), Abfrage November 2023 
3Stellungnahme der SGD Süd zur Flächennutzungsplanänderung und dem Bebauungsplan Nr. 686 i.R. der frühzeitigen Beteili-

gung der Träger öffentlicher Belange; Az.: 34/2-31.04.03 250-Bebpl-23 

Abb. 6: Ausschnitt Bebauungsplan Nr. 125 
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Umweltbezogene Zielvorstellungen unabhängig von der geplanten Nutzungsänderung 

Für den Untersuchungsraum sind landespflegerische Zielvorstellungen über den anzustreben-
den Zustand von Natur und Landschaft sowie die notwendigen Schutz-, Pflege- und Entwick-
lungsmaßnahmen ohne und mit dem Planungsvorhaben darzulegen. Diese Zielkonzepte ent-
stehen auf der Grundlage der Bestandsaufnahme und der Bewertung sowie der übergeordne-
ten Planungen. 

Die allgemeinen Zielvorstellungen sollen verdeutlichen, welche Eingriffe in den Naturhaushalt 
und das Landschaftsbild bei der Verwirklichung des Bauvorhabens eintreten und welche Maß-
nahmen zu deren Kompensation notwendig werden (vgl. Kapitel 6.2.3). 

Bodenschutz Der Erhalt und die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit  

- als Lebensraum für Pflanzen und Tiere,  

- als Mittler für Energie- und Stoffkreisläufe 

- als Produktionsfläche 

Schädliche Bodenveränderungen sind abzuwehren und Vor-
sorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu tref-
fen. 

Wasserhaushalt Die Sicherung und Wiederherstellung intakter, funktionsfähi-
ger Wasserkreisläufe sowie einer unbelasteten Wasserquali-
tät des Grund- und Oberflächenwassers als Lebensgrundlage 
für Tiere, Pflanzen und Menschen sind von wesentlicher Be-
deutung. 

Erhalten der Wasserbilanz als Jahresdurchschnittswert und 
Dämpfung von Spitzenabflüssen 

Priorisierung der Verdunstung zur Wiederherstellung natürli-
cher Wasserkreisläufe 

Sicherstellung des Hochwasserschutzes durch hochwasser-
angepasste Bauweise und Nutzung  

Klima und Luft Sicherung und Wiederherstellung unbelasteter Luftqualität als 
Lebensgrundlage für Tiere, Pflanzen und Menschen, hierzu 
sind auch die bioklimatischen Ausgleichsfunktionen des 
Mikroklimas zu erhalten und zu fördern 

Kühlung durch Verdunstung 

Arten- und Biotopschutz langfristige Sicherung von natürlichen Entwicklungsbedingun-
gen in Biotopsystemen durch Erhaltung, Entwicklung oder 
Wiederherstellung naturnaher Lebensräume in ausreichen-
dem Umfang mit vielfältigen Vernetzungen als wesentliches 
Leitziel 

Landschaftsbild und Er-

holung 

Erhaltung und Entwicklung natur- und kulturbedingter Struk-
turen und Elemente, welche zur Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit von Natur und Landschaft beitragen und die Erholungs-
funktion sichern 
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Zielvorstellungen als Entwicklungsziele für den Planungsraum:  

Boden: 

 Reduzierung der durch das Bauvorhaben entstehenden Neuversiegelung auf das not-
wendige Mindestmaß 

 Verwendung wasserdurchlässiger Bodenbeläge  

 Weitestgehende Anpassung baulicher Anlagen an das Gelände, um die Veränderung 
der Bodengestalt so gering wie möglich zu halten 

 Sachgerechter Abtrag, Lagerung und Wiederverwendung von zu beseitigendem 
Oberboden 

 Vermeidung von Schad- und Nährstoffeinträgen 
 

Wasserhaushalt: 

 Versickerung bzw. Verdunstung des unbelasteten Niederschlagswassers über die be-

lebte Bodenzone innerhalb des Geländes  

 Schutz des Grundwassers vor Schadstoffeinträgen 

 

Luft und Klima: 

 Erhalt von Vegetationsflächen zur Frischluft- und Kaltluftproduktion 
 

Arten- und Biotopschutz: 

 Sicherstellung des Erhalts bedeutsamer Gehölze während baulicher Maßnahmen und 
im Rahmen der zukünftigen Nutzung 

 Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gem. §44BNatSchG  
 

Landschaftsbild und Erholung: 

 Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Gehölzbestände zur landschaftsgestalteri-
schen Einbindung des Betriebsgeländes der Fa. Finger 

 

 

6.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

6.2.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) und Über-
sicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-
durchführung der Planung 

Die Bestandssituation ist in dem beigefügten Bestands- und Konfliktplan [7] grafisch darge-
stellt. 

 

Fläche und Boden4  

Topographie 

Das Plangebiet sowie seine Umgebung weisen aufgrund der Lage in der Rheinebene eine 
flache Topografie mit einer durchschnittlichen Höhe von 89,00 m ü. NN auf. Lediglich in dem 

                                                
4 http://mapserver.lgb-rlp.de, Abfrage November 2023 
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Übergangsbereich zwischen Betriebsgelände und Plangebiet im Norden existiert ein Höhen-
versatz von ca. 0,70 m in Form einer flachen Böschung. 

Darüber hinaus wurde die bestehende Versickerungsmulde mit einem ca. 0,60 bis 0,80 m 
hohen Wall eingefasst. 

Boden 

Die Bodenverhältnisse im Projektgebiet werden geprägt durch die geologische Ausgangssitu-
ation in der Rheinaue mit einem alten Mäandersystem. 

Die Bodenarten bestehen in der Re-
gel aus Lehm, feinsandigen, tonigen 
Schluffen und teilweise auch tonigem 
Substrat in größeren Tiefen.  

Als Bodentyp ist hier der Auengley 
aus Auenschluff bis -lehm über Ter-
rassensanden vorherrschend5. 

 

Die Bodenfunktionen werden in den Karten des Landesamtes für Geologie und Bergbau mit 
mittel bewertet.  

Infolge der vorherrschenden und offensichtlich langjährigen extensiven Grünlandnutzung des 
Geländes ist von wenig veränderten Bodenverhältnissen im Geltungsbereich auszugehen. Mit 
der Pferdehaltung und Herstellung von Reitanlagen wurden Teilbereiche durch die Herstellung 
von Sandflächen in den oberen Bodenschichten verändert.  

Es liegen keine geschützten Böden mit Archivfunktion oder Bedeutung für die Naturgeschichte 
vor. 

Altlasten 

Altlasten oder Verdachtsflächen sind im Plangebiet nach Aussage der SGD Süd nicht bekannt. 

Auch bei den Baumaßnahmen zur Herstellung der Versickerungsmulde ergaben sich keine 
Verdachtsmomente. 

Radon6 

Gemäß den Angaben aus dem Kartenviewer des Landesamtes für Umwelt befindet sich das 
Plangebiet in einem Gebiet mit einem niedrigen Radonpotenzial (< 17,3 kBq/m³). 

 

Wasser7 

Grundwasser 

Das Planungsgebiet befindet sich in dem hydrogeologischen Teilraum ‚Rhein‘ mit einem Po-
rengrundwasserleiter.  

Für das Plangebiet kann auf der Grundlage von Grundwassermessstellen aus der weiteren 
Umgebung von einem mittleren höchsten Grundwasserstand von 88,30 m ü.NN ausgegangen 
werden8.  

                                                
5 Geol. Landesamt RLP, 1991, Bodenkarte von RLP, 1 : 25000, Blatt 6516 Mannheim-Südwest 
6 https://lfu.rlp.de/de/arbeits-und-immissionsschutz/radoninformationen/geologische-radonkarte-rlp/ 
7 Gewässerkarten des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten(www.geoportal- 

wasser.rlp.de), Abfrage November 2023 
8 Planungsbüro Piske, 10-2023, Wasserwirtschaftlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan 686, Ludwigshafen-Oggersheim 

Abb. 8: Übersicht der Bewertung der Einzelkriterien der Bodenfunktionen 
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Das Plangebiet liegt nicht in einer Grundwasserschutzzone. 

Oberflächengewässer 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Oberflächengewässer. 

Ca. 60 m südwestlich des Plangebietes verläuft der Mittelbach, ein Gewässer 3. Ordnung von 
Süden nach Norden. Südlich des Betrachtungsraumes quert der Bach die Gleisanlagen der 
Bahn von Süd nach Nord und verläuft auf der Nordseite der Bahnlinie weiter nach Norden. 

Es besteht keine Betroffenheit durch die geplante Baumaßnahme. 

Starkregenrisiko 

Die Starkregenrisikokarte RLP weist für die Stadt Ludwigshafen ein mäßiges Risiko durch 
Sturzfluten auf. 

Demnach liegt in dem Plangebiet kein nennenswertes Gefahrenpotenzial für Sturzfluten vor.

 

 

Hochwasserschutz 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich in einem hochwassergefährdeten 
Bereich der Rheinniederung. Bei Versagen der vorhandenen Hochwasserschutzeinrichtungen 
kann es daher theoretisch auch zu Überflutungen des Plangebietes kommen. 

Es wird daher angeregt, auf eine hochwasserangepasste Bauweise und Nutzung hinzuwirken. 

 

Klima und Luft9 

Der Landschaftsraum "Rheinniederung" ist eine wärmebegünstigte Region. Die mittlere Jah-
restemperatur beträgt 9 -10°C. Im Mittel fallen jährlich lediglich 500 bis 550 mm Niederschlag. 

Das Projektgebiet befindet sich klimatisch im westlichen Übergangsbereich zwischen den aus-
gedehnten Freilandflächen im Osten mit einer starken Frisch- und Kaltluftproduktion zu den 
Stadtrandbereichen im Westen und Süden mit beeinträchtigten Wind-, Feuchte-, Temperatur-
verhältnissen und Windsystemen. 

Damit ist diesen ausgedehnten Freiflächen eine hohe klimaökologische Bedeutung als Aus-
gleichsfläche für die angrenzenden Siedlungsflächen beizumessen.10 

 

                                                
9 Planung vernetzter Biotopsysteme, Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis (https://lfu.rlp.de) 
10 Universität Trier, 2000, Synthetische Klimafunktionskarte Ludwigshafen am Rhein 

Abb. 9: Quelle: Stadtentwässerung Stadt Ludwigshafen 
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Flora, Fauna und biologische Vielfalt 

Darstellung des Bestandes im Planungsraum 

Das durch Grünland geprägte Projektgebiet sowie die angrenzenden Flächen werden charak-
terisiert durch die Lage innerhalb einer Grünfläche zwischen dem Gewerbegebiet mit dem 
überwiegend befestigten Betriebsgelände der Firma Finger Baustoffwerke im Nordwesten, der 
Regenwasseranlage sowie der Hochhaussiedlung entlang der Froschlache im Südosten.  

Im Norden und Osten wird die Landschaft durch ausgedehnte landwirtschaftliche Flächen, 
vorherrschend Acker, geprägt. 

Im Südwesten begrenzen ausgedehnte Gehölzflächen von Kleingärten, des Mittelgrabens so-
wie der Bahnlinie das Umfeld des Betrachtungsraumes. 

Das Plangebiet weist folgende Biotoptypen und Strukturen auf: 

 

Gehölze Gebüsche mittlerer Standorte (BB 0), Gehölzstreifen (BD 3), Baum-

reihen (BF 1), Einzelbäume (Laub-, Nadelbaum BF 3) 

Als prägender Gehölzbestand ist in erster Linie die Baumreihe entlang der südöstlichen 
Grundstücksgrenze der Baustoffwerke zu beschreiben. Es handelt sich hier in erster Linie um 
ältere Pappeln mit Stammdurchmessern zwischen 30 cm und 110 cm. Teilweise mussten ein-
zelne Bäume bereits aus Verkehrssicherungsgründen entnommen werden, so dass der Be-
stand zwischenzeitlich stellenweise Lücken aufweist. Hier ist vielfach der Aufwuchs von Laub-
gehölzen oder Sträuchern zu beobachten. 

Im Osten, südlich des bestehenden Bürogebäudes, setzt sich diese Baumreihe vorwiegend 
aus älteren Ahorn, Hainbuche, Kirsche und Wallnussbäumen (Stammdurchmesser 20 cm bis 
45 cm) zusammen. 

 
 

     Abb 10: Bestandsaufnahme Bäume, Büro Olschewski, Februar 
2023 
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Pappelreihe zum Betriebsgelände 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baumreihe südöstlich des bestehenden Bürogebäudes 

Zur Großpartstraße hin ist das Gelände durch eine Baumreihe aus Walnussbäumen ( 40 cm) 

und Fichten ( 15 bis 35 cm) einschließlich Strauchunterwuchs abgegrenzt. Die Fichten wei-
sen teilweise eine eingeschränkte Vitalität auf. 

 
Baumreihe entlang Großpartstraße im Bereich vorh. 

Bürogebäude 

 
Baumreihe entlang Großpartstraße in Richtung Osten 

 

Entlang der südöstlichen Grenze und auf dem angrenzenden Grundstück 2939 treten Gebü-
sche mittlerer Standorte überwiegend aus Brombeere sowie Hartriegel und Gehölzaufwuchs 
in Form von Hecken auf. 

Nach Westen hin, in den nicht mehr genutzten Bereichen, haben sich zwischenzeitlich flächige 
Ausprägungen dieser Gebüsche entwickelt. 

Im Westen kennzeichnet ein baumreicher Gehölzstreifen die Grundstücksgrenze, an welche 
sich gehölzreiche Freizeitgrundstücke anschließen. 

 

Grünland Weide, Pferdekoppel (EB 0) 

Die nord-östliche Hälfte des Plangebietes wird derzeit als Pferdekoppel (Dauerweide) mit Stal-
lungen und vegetationsfreien, sandigen Pferdeauslaufflächen genutzt. Die Nutzung ist derzeit 
mit einem Pferd als eher extensiv zu beschreiben, wobei sich der Hauptaufenthaltsbereich auf 
die vegetationsfreien Auslaufflächen beschränkt. 

Bei der Ortsbesichtigung im Oktober 2023 waren die Flächen kurzrasig, also beweidet, und es 
ließ sich innerhalb der Weideflächen ein höherer Krautanteil von ca. 30 – 40 % feststellen. Die 
Weide weist daher vegetationskundlich Übergänge zu einer Wiesenfläche auf.  
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Gallium album – Weißes Labkraut 

Ranunculus acris – Scharfer Hahnenfuß 

Ranunculus repens – Kriechender Hahnenfuß 

Cirsium arvense - Acker-Distel 

Potentilla anseriana - Gänsefingerkraut  

Plantago lanceolata - Spitz-Wegerich 

Trifolium repens – Weißklee 

Dactylis glomerata – Knäuelgras 

 
Pferdekoppel Blick von Südwest Richtung Großpartstraße 

 
Vegetation der Pferdekoppel  

 
Auslaufbereiche bei Pferdeställen - Sandflächen 

 
Pionierflur auf nicht mehr genutzter Auslauffläche im Westen 

 

Der westliche Sandplatz weist infolge einer sporadischen bzw. ausbleibenden Nutzung eine 
Pioniervegetation mit Vogel-Knöterich – Polygonum aviculare auf. 

 

Grünland Wiesenbrache (EE 1)  

Der südöstlich an das Plangebiet angrenzende 
Wiesenstreifen ist als Grünlandbrache mit deutli-
chen Verbuschungstendenzen zu bezeichnen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
             Wiesenbrache mit Fahrweg 
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Gewässer Versickerungsmulde (FS 0) 

Die in jüngerer Zeit angelegte Versickerungsmulde sowie die unmittelbar angrenzenden Flä-
chen im mittleren Bereich des Vorhabengebietes stellen sich komplett als wiesenartige Gräser- 
und Kräuterflur dar. 

Die Sohle sowie die Flächen des Walles weisen teilweise einen lückigen Bewuchs mit Über-
gängen zu Ruderalfluren auf. 

 
Versickerungsmulde – Blick von Nordosten 

 
Versickerungsmulde – Vegetationsfläche Blick von Südosten 

 

Anthropogen bedingte Biotope Reitplatz 

Im süd- westlichen Teilbereich des Plangebietes befindet sich ein weiterer Reitplatz sowie ein 
Pferdeunterstand, welche jedoch seit geraumer Zeit nicht mehr genutzt werden. 

Die Fläche wird infolge von Verbuschung bereits größtenteils durch flächige Gehölz-bestände 
geprägt. Die Sandfläche des Reitplatzes befindet sich ebenfalls im Sukzessionsstadium. 

 

 Betriebsgelände 

Das Betriebsgelände der Firma Baustoffwerke Finger ist in dem Übergangsbereich zu dem 
Plangebiet im Wesentlichen durch befestigte Lagerflächen, Betriebsgebäude, den Parkplatz 
sowie das Bürogebäude mit umgebenden befestigten Flächen geprägt. 

 
Bestehendes Bürogebäude – Blick von Nordwesten 

(Quelle: Büro Olschewski) 

 
Bestehendes Bürogebäude – Blick von Südwesten in Rich-

tung Zufahrt Betriebsgelände 

(Quelle: Büro Olschewski) 

Fauna 

Im Rahmen der Ortsbegehung des Plangebietes im Oktober 2023 wurden die vorhandenen 
Biotopstrukturen insbesondere in dem geplanten Eingriffsbereich hinsichtlich faunistisch be-
deutsamer Lebensräume überprüft wie: 

 der vorhandene Baum- und Gehölzbestand auf Höhlen und Nester und  
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 die vorhandenen Gebäude auf geeignete Strukturen für Gebäudebrüter oder Fleder-

mäuse sowie Kleinsäuger. 

Unter Berücksichtigung der im Planungsraum angetroffenen Biotoptypen ist mit dem Vorkom-
men folgender Tiergruppen im Plangebiet auszugehen: 

 Der im Umfeld des geplanten Standortes für das neue Bürogebäude befindliche Baum- 
und Gehölzbestand wies weder Höhlungen noch Nester auf. 

 Das vorhandene Bürogebäude in Holzbauweise weist zwischen Fassade und Dach-
konstruktion vielfach Spalten und Ritzen auf. Es konnten jedoch keine Anzeichen einer 
Besiedlung durch Vögel oder Fledermäuse festgestellt werden. 

 Die Pferdeunterstände im Bereich der Pferdekoppel sind aus verschiedenen Materia-
lien (Holzbauweise, Metallwellbleche Container) in offene, lockerer Bauweise zusam-
mengesetzt. Die Pferdeunterstände weisen nach Osten ausgerichtete offene Zugänge 
auf.  

Aufgrund der Bauweise sind die unterschiedlichsten Nischen und Spalten vorhanden. Darüber 
hinaus wurden innerhalb der Stallungen insgesamt 6 Nester (3 Zweier-Gruppen) für Mehl-
schwalben angebracht. 

 
Ausschnitt Pferdestallungen mit Schwalbennestern 

 
Schwalbennester 

 Bei der Überprüfung dieser Gebäude konnte eine Nutzung durch gebäudebrütende 
Vögel (Überreste von Vogelnestern) erkannt werden. Eine Nutzung der Schwalben-
nester war jedoch nicht feststellbar.  

 Aufgrund der offenen Bauweise mit wenigen geschützten Nischen wurden auch keine 
Hinweise auf eine Besiedlung durch Fledermäuse (Kotspuren, Nutzungsspuren an 
Wänden) vorgefunden. 

Im Plangebiet wurden zwei junge Mauereidechsen südöstlich des vorhandenen Bürogebäu-
des bei der Bestandsaufnahme im Oktober 2023 in abgelagertem Material (Holz, Folie, Palet-
ten) nachgewiesen. 

Gehölze, Gehölzränder 
Vögel, Kleinsäuger, Insekten, Reptilien in den südexponierten 

Saumbereichen 

Grünland, Krautfluren 
Vögel, Kleinsäuger, Insekten, Reptilien in den südexponierten 

Saumbereichen 

Vegetationsfreie und -

arme Sandflächen der 

Pferdekoppel 

Insekten, Kleinsäuger, Nahrungshabitat für Vögel 

Gebäude Gebäudebrüter, Fledermäuse, Kleinsäuger 
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Mauereidechsen in Folienrollen südlich Bürogebäude 

 

Zur Ermittlung des Vorkommens von planungsrelevanten Arten (streng geschützte Arten gem. 
§ 7 (2) Nr. 14, gefährdete und bedrohte Arten der Roten Listen) wurde eine artenschutzrecht-
liche Potenzialabschätzung (LF-PLAN, November 2023) für den vorliegenden Bebauungsplan 
durchgeführt [5]. 

Gemäß den Ergebnissen der artenschutzrechtlichen Potenzialabschätzung ist aufgrund der 
vorliegenden Biotopstrukturen von einer Betroffenheit der planungsrechtlich relevanten Tier-
gruppen der Vögel und Mauereidechse auszugehen. 

 

Landschaftsbild und Erholung 

Das Landschaftsbild des Untersuchungsgebietes ist als deutlich anthropogen / technisch ge-
prägter Landschaftsraum in einer offenen Landschaft zu beschreiben, dessen Erscheinungs-
bild weitläufig durch das im Nordwesten befindliche Gewerbegebiet mit seinen technischen 
Hochbauten, den Hochhäusern im Osten und der in Hochlage errichteten Regenwasseranlage 
süd-östlich des Geltungsbereichs geprägt wird. 

Im Nordosten und Osten schließt eine relief- und strukturarme Ackerlandschaft an. 

Das dagegen mosaikartig, kleinräumig strukturierte Plangebiet mit seinen teilweise prägenden 
Gehölzbeständen (hochwüchsige Pappeln) und unterschiedlichen Biotoptypen sowie die aus-
gedehnten Gehölzstreifen im Westen sind Bestandteil eines reicher strukturierten, linearen 
Grünzuges, welcher zwischen dem Gewerbegebiet und der Bahntrasse nach Südosten in 
Richtung Friesenheim verläuft.  

Hinsichtlich der Erholungsfunktion besitzt das Plangebiet eher eine geringe Bedeutung auf-
grund des semi-urbanen Landschaftscharakters sowie fehlender Wegevernetzungen. Eine 
Verbindung zu den Freizeitanlagen im Bereich der nördlich angrenzenden Weiher ist nicht 
unmittelbar gegeben. 

 

Kulturdenkmäler 

In dem Projektgebiet in Ludwigshafen-Oggersheim gibt es keine ausgewiesenen denkmalge-
schützten Flächen oder Strukturen. 
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Mensch und menschliche Gesundheit 

Für den Menschen besitzt das Plangebiet derzeit in erster Linie eine Bedeutung für die Frei-
zeitnutzung in Form von Pferdehaltung.  

Die intensive Begrünung des Betrachtungsraumes trägt zu einer gewissen gestalterischen 
Einbindung der gewerblichen Flächen insbesondere zu der östlich gelegenen Wohnbebauung 
bei. 

Die im Plangebiet vorhandenen Feldwege werden in erster Linie zur Ausführung von Hunden 
genutzt. 

 

Zusammenfassende Bewertung unter Berücksichtigung bestehender Wechselwirkun-
gen 

Im Rahmen der Umweltprüfung sind neben den einzelnen Schutzgütern nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 
i BauGB auch die gegenseitigen Wechselwirkungen zu berücksichtigen.  

Als wesentliche und planungsrelevante Wechselwirkungen sind bei dem projektierten Vorha-
ben zu beschreiben: 

 die Abhängigkeit des lokalen Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion von der Ge-
ländegestalt, der Vegetation und der Nutzung, 

 die Abhängigkeit des Boden- und Wasserhaushaltes vom Relief, der Vegetation und 
der Nutzung, 

 die Abhängigkeit der Vegetation vom Boden, dem Wasserhaushalt und dem Gelände-
klima sowie der Nutzung, 

 die Abhängigkeit der Tierwelt von der Vegetation, den abiotischen Landschaftsfakto-
ren, dem Geländeklima sowie von ihren Lebensraumbeziehungen zwischen verschie-
denen Teillebensräumen sowie der Nutzungsintensität. 

 

Entwicklungsprognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Es ist davon auszugehen, dass ohne die Realisierung der Planung das Gebiet weiterhin seine 
aktuelle Nutzung und Struktur behalten würde.  

 

6.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Pla-
nung 

Auswirkungen auf die Schutzgüter Fläche und Boden 

 Fläche 
(Detaillierte Auflistungen s. Kapitel 6.1.1 (Tabelle 1-3)) 

Für die Anlage des neuen Bürogebäudes erfolgt eine Beanspruchung der öffentlichen Grün-
fläche in einem Umfang von ca. 450 m² mit Überbauung von Gehölzfläche und Pferdekoppel, 
wobei ca. 80 m² des Neubaus auf den zurückzubauenden Stallungen umgesetzt werden. Da-
mit wird der Anteil der überbauten Fläche in der Grünfläche von ursprünglich ca. 3,4 % (Pfer-
destallungen mit 250 m²) auf 6 % erhöht. 

Die restlichen Flächen bleiben als Grünflächen erhalten und werden mit grünordnerischen 
Festsetzungen belegt. 

Während des Baubetriebs wird eine temporäre Flächenbeanspruchung für Baustellenzufahrt, 
Materiallager und Baustelleneinrichtungsfläche erforderlich werden, was in erster Linie von der 
südlichen Geländezufahrt her organisiert werden wird. 
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Auch für den Abriss der Stallungen werden die sandigen Auslaufbereiche vorübergehend be-
ansprucht. 

 Boden 

Im Zuge der Realisierung des Vorhabens kommt es durch die Errichtung des Bürogebäudes 
einschließlich der umgebenden Fußwege (ca. 450 m²) auf bisher unbefestigter Pferdekoppel 
und Auslauffläche zu einer Neuversiegelung von ca. 370 m² (K 1) mit Beeinträchtigungen des 
Bodenhaushaltes. (Ca. 80 m² des Bürogebäudes werden auf bereits befestigten Flächen der 
Pferdestallungen errichtet.) 

Gleichzeitig können durch den Abriss der Pferdeställe (ca. 170 m²) sowie dem Rückbau be-
festigter Fläche im Bereich der geplanten Parkplätze (ca. 70 m²) (außerhalb des Geltungsbe-
reichs) mit Wiederherstellung von Vegetationsflächen rund 240 m² wieder entsiegelt und die 
Bodenfunktionen wiederhergestellt werden, so dass eine Netto-Neuversiegelung von ca. 130 
m² verbleibt. 

Unter Berücksichtigung eines Höhenunterschiedes zwischen dem Betriebsgelände und dem 
geplanten Büro-Standort bedarf es für den Neubau einer Geländeauffüllung von ca. 70 cm.  

Darüber hinaus wird es im Bereich der durch den Baubetrieb mit Zufahrt und Baustellenein-
richtungsflächen beanspruchten Flächen im Umfeld des geplanten Gebäudes zu Bodenver-
dichtungen kommen. 

Aufgrund der kleinflächigen Versiegelung ist von einer geringen Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Boden auszugehen. Die während des Baubetriebs temporär beanspruchten 
Flächen sind nach Abschluss der Bauarbeiten wieder zu lockern und zu Vegetationsflächen 
zu entwickeln, so dass keine Beeinträchtigungen zurückbleiben. 

Beschreibung der möglich auftretenden Beeinträchtigungen 

baubedingt: 

Belastung von Boden durch Baustellenverkehr, Aushub, Aufschüttung, Verdichtung, La-
gerung von Baumaterialien 

anlagebedingt: 

Verlust von biologisch aktiver Fläche durch Versiegelung (ca. 370 m²) 
Verlust der natürlichen Bodenfunktionen durch Verdichtungen und Umformung im Baufeld 
Veränderung der natürlichen Bodenstrukturen und des -gefüges 
Verlust von Lebensraum für Tiere und Pflanzen 

betriebsbedingt: 

keine 

 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Der Bebauungsplan sieht vor, dass das Bürogebäude zur Rückhaltung des Oberflächenwas-
sers mit einer Dachbegrünung versehen wird. Das überschüssige Niederschlagswasser des 
Baukörpers entwässert in eine Zisterne und wird wieder der Brauchwassernutzung zugeführt. 
Die Zisterne erhält einen Überlauf in eine neu anzulegende flache Geländemulde (Tiefe ca. 10 
cm) südöstlich des Gebäudes. 

Die befestigten Flächen der Fußwege und außerhalb des Geltungsbereichs befindliche Park-
platzflächen werden mit versickerungsfähigem Material angelegt und breitflächig in die an-
grenzenden Grünflächen zur Versickerung und Verdunstung gebracht. 

Somit ist unter Berücksichtigung der geplanten wasserwirtschaftlichen Maßnahmen sowie der 
flachen Topografie mit langsamen Abflusskonzentrationen bei Regenereignissen zu rechnen. 
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Auch aus den Außenbereichen sind keine nennenswerten Zuflüsse oder keine Entstehung von 
Sturzfluten zu erwarten. 

Aufgrund der gegebenen Bodenverhältnisse ist eine Versickerung des anfallenden Nieder-
schlagswassers möglich. Da es sich bei dem anfallenden Oberflächenwasser um höchstens 
gering belastetes Niederschlagswasser von Dach-, Neben und Grünflächen handelt, ist nicht 
von einer Gefährdung des Grundwassers auszugehen. 

Detaillierte Aussagen zu dem wasserwirtschaftlichen Konzept sind dem „Wasserwirtschaftli-
chen Fachbeitrag zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 686“ des Planungsbüro 
Piske, Stand Dezember 2023, zu entnehmen. 

Die bestehende Entwässerungsmulde im Südwesten des Geltungsbereichs wird durch diese 
Baumaßnahme nicht tangiert. 

Die Abwässer des Bürogebäudes werden in den öffentlichen Schmutzwasserkanal abgeleitet. 

Erhebliche Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes durch das Vorhaben sind somit 
nicht zu erwarten. 

Aufgrund der Lage in der Rheinniederung wird in der Hochwassergefahrenkarte auf potenzielle 
Überflutungen dieser Bereiche bei Extremsituationen bei Rhein-Hochwasser hingewiesen, 
was bei der Ausbildung des Gebäudes zu berücksichtigen ist. 

 

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft 

Da es sich bei dem geplanten Projekt um eine kleinflächige Baumaßnahme handelt und Maß-
nahmen wie Dachbegrünung sowie Versickerung und Verdunstung des anfallenden Oberflä-
chenwassers vorgesehen ist, wird nicht von erheblichen Auswirkungen auf das lokale 
Kleinlima und auf die Luftqualität ausgegangen. 

Mit dem Ziel der Wasserwirtschaft, Niederschlagswasser zu verdunsten, kann auch der klima-
gerechten Stadtplanung Rechnung getragen werden, welche Kühlung durch Verdunstung an-
strebt. 

 

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Die Realisierung des Vorhabens wird zu einer Überbauung von Teilflächen einer Pferdekoppel 
und dem Verlust von Gehölzbeständen (K 2) führen. 

Es gehen durch die Planung insgesamt 7 Bäume südlich des bestehenden Bürogebäudes 
infolge erforderlicher Flächenbeanspruchungen verloren: 

- 1 Walnuss  20 cm 

- 1 Kirsche  30 cm 

- 1 Ahorn  20 cm 

- 1 Ahorn  25 cm 

- 1 Ahorn  30 – 35 cm, 2-stämmig 

- 1 Hainbuche,  12 – 14 cm, 3-stämmig  

- 1 Walnuss  30 cm  

Mit diesem Gehölzverlust ist ein Verlust von Lebensraum für die Tierwelt (insbesondere Brut-
habitate für Vögel) sowie ein Verlust landschaftsgestalterisch bedeutsamer Gehölze verbun-
den. 

Darüber hinaus werden durch den Neubau sowie die Nebenanlagen ca.135 m² der Sandflä-
chen für den Pferdeauslauf sowie 215 m² der Weidefläche beansprucht.  
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Mit diesem Verlust ist eine Beeinträchtigung der lokalen Fauna durch das Entfallen von mög-
lichen Habitatstrukturen des Offenlandes verbunden. Unter Berücksichtigung des geringen 
Flächenansatzes und der Ausprägung der Weidefläche in diesem Bereich wird diese Beein-
trächtigung nicht als erheblich eingestuft. 

Aufgrund der Nähe vorhandener Gehölzbestände zu den Baufeldern für die Gebäudeabrisse, 
den Neubau und die Neuanlage der Parkplätze sind im Rahmen der Bauarbeiten mögliche 
Beeinträchtigungen dieser Bäume (K 3) z.B. durch  

- Überfahren des Wurzelbereichs mit schweren Maschinen,  
- Beschädigung von Wurzeln durch Abgrabung oder Aufschüttung, 
- Verdichten des Wurzelhorizontes, 
- Lagern von Baumaterialien,  
- Beschädigung des Stammes,  
- Entfernung / Beschädigung von Astwerk usw. zu erwarten. 

Hiervon ist insbesondere der unmittelbar nördlich an das geplante Gebäude angrenzende Wal-
nussbaum betroffen. Da dieser zur Erhaltung vorgesehen ist, sind die während des Baube-
triebs notwendigen Schutzmaßnahmen mit besonderer Sorgfalt durchzuführen. 

 

Prüfung zum Artenschutz 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden Eingriffe in die vorhandenen Biotopstruk-
turen, schwerpunktmäßig im Bereich des zukünftigen Bürogebäudes, erfolgen.  

Durch das Vorhaben werden einzelne Bäume und Teilflächen der Pferdekoppel entfallen und 
es werden sich während der Bauphasen verstärkt Störungen der umliegenden Biotopstruktu-
ren ergeben. 

Von dem projektierten Vorhaben können daher projektspezifische Auswirkungen auf pla-
nungsrelevante Tiergruppen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 

In diesem Zusammenhang sind Auswirkungen auf das Vorkommen besonders und streng 
geschützter Arten im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 13, 14 des BNatSchG in Verbindung mit dem 
§ 44 BNatSchG, der sich auf das Töten und erhebliche Stören der vorgenannten Tieren sowie 
die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bezieht (Verbotstatbestände), zu prüfen. 

Gemäß Satz 5 des § 44 BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote für nach § 15 
BNatSchG zulässigen Eingriffe sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 (2) Satz 1 für alle hei-
mischen europäischen Vogelarten gem. Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie und für die Tierarten 
des Anhang IV der FFH-Richtlinie. 

Mithilfe dieser überschlägigen Prüfung wird ermittelt, ob durch die Planung eine Beeinträchti-
gung bzw. Störung für die betroffenen Arten gegeben ist. Weitergehende Aussagen sind der 
Artenschutzrechtlichen Potenzialabschätzung [5] zu entnehmen. 

 

 Vögel 

Bei der Realisierung der Planung sind für Vögel Verletzungen und Tötungen durch Rodungs- 
und Abrissarbeiten von Gebäuden während der Brutphase potenziell zu erwarten.  

Erhebliche Beeinträchtigungen durch die Störung von Individuen der Tiergruppe der Vögel 
sind auszuschließen, da es sich bei dem zu erwartendem Artenspektrum um anpassungsfä-
hige, allgemein vorkommende und störungstolerante Vogelarten handelt.  

Durch die Entfernung des Gehölzbestandes sowie der Gebäude ist ein Verlust von Fortpflan-
zungsstätten anzunehmen. Es sind im Umfeld des Plangebietes jedoch hinreichend weitere 
Gehölzflächen vorhanden, die als Ausweichmöglichkeiten für die entfallenden Gehölzen die-
nen werden.  



Begründung zur FNP-Teiländerung Nr. 36 „Bürogebäude Finger Baustoffwerk GmbH“ 

 
 

 
 
4-126Fra3252 - 30/74 - Stand: 08.02.2024 

Dies gilt jedoch nicht für den Verlust von Nischenstrukturen als potenzielle Bruthabitate an den 
Stallgebäuden. Hier ist davon auszugehen, dass entsprechende Strukturen einen hohen Kon-
kurrenzdruck erfahren und somit der Verlust im Umfeld nicht ohne Weiteres ersetzbar ist. 

 

 Mauereidechse 

Hinsichtlich der Mauereidechse ist mit einer Verletzung bzw. Tötung von Individuen bei einer 
Räumung des Lebensraums bzw. im Rahmen von Bauarbeiten während der Winterruhe im 
unmittelbaren Umfeld wärmebegünstigter Gehölzsäume zu rechnen. Zudem wird durch den 
Neubau des Bürogebäudes der festgestellte Lebensraum der Mauereidechse zerstört (K 4).  

Für die Tiergruppe der Vögel und Reptilien ist somit von einem Eintritt der Verbotstatbestände 
der Tötung bzw. Verletzung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) und der Zerstörung von Lebens-
stätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) grundsätzlich auszugehen. 

Für die übrigen Artengruppen konnte eine Betroffenheit durch das Vorhaben im Sinne des 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG ausgeschlossen werden, da keine geeigneten Lebensräume 
für die Arten innerhalb des Plangebietes vorhanden sind. 

 

 Massnahmen 

Damit die Auswirkungen der Planung auf die festgestellten Arten vermieden bzw. minimiert 
werden können, sind folgende Vermeidungsmaßnahmen umzusetzen: 

 Rodung von Gehölzbeständen und Rückbau der Stallungen nur im Zeitraum zwi-

schen Anfang Oktober bis Ende Februar, außerhalb der Brut und Aufzuchtzeit von 

Vögeln, 

 Aufhängen von Nistkästen für Nischen- und Höhlenbrüter am Gehölzbestand, 

 Beachtung des Vogelschutzes bei Glasbauten (siehe auch „Vogelfreundliches 

Bauen mit Glas und Licht (Schmid, H., W. Doppler, D. Heynen & M. Rössler (2012)), 

 Umsetzen von Individuen der Mauereidechse aus dem Eingriffsbereich und Einzäu-

nung des Baufeldes zur Vermeidung einer Einwanderung, 

 Herstellung eines Ersatzhabitats für die Mauereidechse (CEF-Maßnahme – vorge-
zogene Ausgleichsmaßnahme). 

 

Auswirkungen auf die Schutzgüter Landschaftsbild und Erholung 

Die geplante Errichtung des zwei-stöckigen Bürogebäudes mit umgebenden Fußwegen wird 
eine Veränderung des gewohnten Landschaftsteilraumes infolge einer baulichen Überprägung 
der bisher landwirtschaftlich genutzten Teilfläche zur Folge haben. Gleichzeitig entfällt ein Teil-
abschnitt eines Gehölzbestandes, welcher zur Einbindung des Gewerbegebietes, insbeson-
dere des bestehenden Bürogebäudes, beigeträgt.  

Der geplante Gebäude-Standort befindet sich jedoch innerhalb einer durch Gehölze umgrenz-
ten Fläche. Da sie lediglich von dem Betriebsgelände sowie dem südöstlich gelegenen Fahr-
weg einsehbar ist, ergibt sich nur eine geringe Außenwirkung des Gebäudes für die Umge-
bung, zumal keine Erholungsfunktion im unmittelbaren Umfeld des Plangebietes gegeben ist. 

Gleichzeitig kann durch den Abriss der vorhandenen Pferdestallungen in Form von Holzver-
schlägen und Containern eine Verbesserung des optischen Erscheinungsbildes der Fläche 
erreicht werden. 

Es entstehen somit keine negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter Landschaftsbild und 
Erholung. 
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Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturelles Erbe und Sachgüter 

Es sind keine Kulturgüter im Plangebiet vorhanden. 

 

Auswirkungen auf Schutzgebiete 

Es sind weder naturschutzrechtliche oder wasserwirtschaftliche Schutzgebiete im Plangebiet 
vorhanden.  

 

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit 

Mögliche Beeinträchtigungen stellen die während der Bauphase auftretenden Störungen in 
Form von erhöhten Lärm-, Staub- und Abgasemissionen dar. Diese sind allerdings temporär 
und lokal begrenzt und ausschließlich für die Angestellten der Baustoffwerke Finger in dem 
bestehenden Bürogebäude unmittelbar neben der Baustelle relevant. 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch werden daher als gering eingestuft. 

 

Entwicklungsprognose für weitere Belange des Umweltschutzes 

Nutzung natürlicher Ressourcen 

Die Umsetzung der vorliegenden Planung wird zu einer baubedingten Nutzung der natürlichen 
Ressourcen der Schutzgüter Fläche, Boden und Landschaft führen. Da jedoch keine Flächen 
mit hohem landschaftsgestalterischen Wert und nur eine relativ kleine Fläche beansprucht 
werden, sind erhebliche Auswirkungen auf die aufgeführten Umweltbelange nicht zu verzeich-
nen. 

Art und Menge der Emissionen 

Während der Baumaßnahmen werden Schall-, Luftschadstoff-, Geruchs- , Staub- und Lichte-
missionen auftreten, die zu einer Beeinträchtigung der Schutzgüter Mensch, Fauna, Klima und 
Luft führen können. 

Die baubedingten Emissionen sind nur temporär und werden nicht zu einer nachteiligen Aus-
wirkung auf die Schutzgüter führen. Die projektspezifischen Emissionen, die durch die Nut-
zung des Plangebietes erzeugt werden, sind ebenfalls nicht dazu geeignet, wesentliche Be-
einträchtigungen auf die Schutzgüter zu erzeugen. 

Art und Menge der erzeigten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung 

Die Art und Menge der anfallenden Abfälle sowie ihre Beseitigung können in diesem Verfah-
rensstadium nicht konkret benannt und beziffert werden. 

Die im Rahmen des Abbruchs der nicht mehr benötigten Gebäude anfallenden Abbruchmate-
rialien sind ordnungsgemäß zu entsorgen. 

Auf einen sparsamen Umgang mit Ressourcen und Abfällen wird aufmerksam gemacht. 

 
Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

Erhebliche Risiken für die menschliche Gesundheit sowie die Umwelt ergeben sich bei dem 
vorliegenden Vorhaben nicht. 
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Kumulierung von Auswirkungen 

Weitere geplante Vorhaben liegen im Umfeld des Plangebietes nicht vor. Eine Kumulierung 
von Auswirkungen kann daher ausgeschlossen werden. 

 

Eingesetzte Stoffe und Techniken 

Negative Umweltauswirkungen, die durch die Nutzung bestimmter Stoffe und Techniken ent-
stehen können, sind nicht zu erwarten. Bei Gewährleistung der gängigen Normen, Verfahren 
und Gesetze und einer fachgerechten Entsorgung von Bau- und Betriebsstoffen können die 
im Bereich der Bauarbeiten verursachten Auswirkungen als vernachlässigbar gelten. 

 

Beschreibung der zu erwartenden Wechselwirkungen 

Als zu erwartende Wechselwirkungen sind bei dem projektierten Vorhaben zu beschreiben: 

 Die Überbauung führt durch die Versiegelung von aktuell unbebauter Fläche zu einem 
Funktionsverlust des Bodens als Filter gegenüber Schadstoffeintrag sowie zu einer ge-
ringfügigen Veränderung des Wasserhaushaltes und der Funktionen des lokalen Kli-
mas. 

 Durch die Überbauung erfolgt eine geringfügige Beeinträchtigung des Landschaftsbil-
des und ein Verlust von einzelnen Lebensraumelementen für die lokale Fauna. 

 Das Vorhaben wird zum Verlust von 7 mittelalten Bäumen und 350 m² Pferdekoppel 
führen. 

 

6.2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gem. § 1a Abs. 3 BauGB 
i.V.m. § 15 Abs. 1 BNatSchG sind die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch die 
geplante Bebauungsplanung zu vermeiden, nicht vermeidbare Eingriffe auszugleichen oder 
zu ersetzen.  

Zwar stellt die Bauleitplanung selbst keinen Eingriff in Naturhaushalt und Landschaftsbild dar, 
sondern bereitet diesen lediglich vor. Dennoch sind vermeidbare Beeinträchtigungen durch 
die planerische Konzeption zu unterlassen bzw. zu minimieren und nachteilige Auswirkungen 
auf die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes durch geeignete Maßnahmen 
auszugleichen. 

Das vorliegende Maßnahmenkonzept wird in den Bebauungsplan in Form von landespflegeri-
schen Festsetzungen u.a. gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 a, b BauGB integriert. 

Mit dem nachfolgend beschriebenen Maßnahmenkonzept ist der erforderliche Aus-
gleich für die durch das Vorhaben entstehenden Eingriffe erbracht. 

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Maßnahmen: 

V Vermeidungs- / Minderungsmaßname   
    A Ausgleichsmaßnahme    

In der nachfolgenden Tabelle erfolgt eine vergleichende Gegenüberstellung von erwarteter 
Konfliktsituation und erforderlichen landschaftspflegerischen Maßnahmen.  

Die Maßnahmen wurden in den Bebauungsplan als textliche Festsetzungen übernommen. 
Eine detaillierte Beschreibung der Maßnahmen kann im Kapitel 8 des Umweltberichtes, wel-
cher als Anlage zum Bebauungsplan beigefügt ist, nachgelesen werden. 
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Tabelle 4: Vergleichende Gegenüberstellung 
 

K 1  Versiegelung von biologisch aktiver Fläche 

 Betroffene Schutzgüter: Boden- und Wasser 

Eingriff 
Vermeidung /  

Minderung 
Kompensation: 

Neuversiegelung und Verände-

rung von Bodenstrukturen durch: 

die geplante Errichtung eines Büro-
gebäudes (ca. 450 m²) auf bisher 
nicht befestigten Flächen wie 

Sandplatz (Pferdeauslauf) 140 m² 

Pferdekoppel   230 m² 

(80 m² des Bürogebäudes werden 
auf bereits versiegelter Fläche der 
Pferdeställe errichtet) 

- Hinweis 

 Schutz von Oberboden 

gem. § 202 BauGB 

- V 1 (Vermeidung) 

Verwendung von wasser-

durchlässigen Oberflächen-

materialien für befestigte 

Flächen  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

- V 2 (Minderung) 

 Extensive Dachbegrünung 

auf ca. 300 m² Dachfläche  

 Rückhaltung von Nieder-

schlagswasser, Entwick-

lung von Lebensraum, kli-

matische Ausgleichswir-

kung 

 (§ 9 Abs.1 Nr. 25a BauGB) 

- Hinweis 

Versickerung und Rückhal-

tung des Oberflächenwas-

sers im Gelände 

A 1.1 

Entsiegelung durch Rück-
bau der Pferdeställe und 
Entwicklung zu Vegeta-
tionsfläche zur Wieder-
herstellung von belebtem 
Boden 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 

BauGB) 

ca. 170 m² 

Versiegelung Summe:   ca. 370 m² 

o Verlust und Veränderung der be-

lebten Bodenschichten mit mittle-

rer Ausprägung natürlicher Bo-

denfunktionen 

o Verlust von Lebensraum und 

Standort für Vegetation 

A 1.2 

Entsiegelung befestigter 
Fläche östlich des beste-
henden Bürogebäudes zu 
Vegetationsfläche zur 
Wiederherstellung von 
belebtem Boden 

(außerhalb des Geltungs-

bereichs) 

ca. 70 m² 

Summe Entsiegelung ca.238 m² 

A 2 

Entwicklung von Extensiv-
grünland (artenreiche 
Wiese) im Bereich der 
Pferdekoppel im Osten 
(PG 3) durch Mahd sowie 
Ansaat mit gebietsheimi-
schem Regiosaatgut 
(70% Gräser / 30% Kräu-
ter) 

Verbesserung der Boden-
verhältnisse durch Nut-
zungsextensivierung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 

BauGB) 

ca.  

3.000 m² 
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K 2  Verlust von Gehölzbeständen durch Überbauung sowie die Lage im Baufeld 

 Betroffene Schutzgüter: Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

Eingriff 
Vermeidung /  

Minderung 
Kompensation: 

Verlust von flächenhaften Ge-

hölzbeständen im Baufeld für 

Gebäudeabriss und Neubau 

Verlust ca. 77 m²  

Verlust von Laubbäumen durch 

Errichtung des Bürogebäudes :    

Verlust  7 St. 

1 Walnuss  20 cm 

1 Kirsche  30 cm 

1 Ahorn  20 cm 

1 Ahorn  25 cm 

1 Ahorn  30 – 35 cm, 2-stämmig 

1 Hainbuche,  12 – 14 cm, 3-

stämmig  

1 Walnuss  30 cm  

 

o Verlust an Lebensraum für 

Fauna und Flora (insbesondere 

Vögel, Reptilien) 

o Minderung der lokalen Bio-

topvielfalt 

o Beeinträchtigung des Land-

schaftsbildes 

 

- V 3 (Vermeidung) 

Rodung von Gehölzen 

nur außerhalb nur von 

Anfang Oktober bis Ende 

Februar der Brutphase 

von Vögeln  

(artenschutzrechtliche Maß-

nahme, § 9 Abs. 1 Nr. 20 

BauGB) 

 

 

A 3 

Anpflanzung von stand-
ortgerechten Laub-
baum-Hochstämmen 
innerhalb der privaten 
Grünflächen PG 1 bis 
PG 3 gem. Plandarstel-
lung und Gehölzliste 

Wiederherstellung von 
Gehölzbestand und 
landschaftsgestalteri-
sche Einbindung des 
Gewerbegebietes 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 

BauGB) 

 ca.15 St.  

(außerhalb 

des Gel-

tungsbe-

reichs = 2 

St.) 

 A 4 

Anpflanzung von stand-
ortgerechten ein – und 
dreireihigen Gehölzhe-
cken sowie von boden-
deckenden Sträuchern 
innerhalb der privaten 
Grünfläche PG 3 sowie 
außerhalb des Gel-
tungsbereichs gem. 
Plandarstellung.  
Wiederherstellung von 
Gehölzbestand und 
landschaftsgestalteri-
sche Einbindung des 
Gewerbegebietes 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 

BauGB) 

Innerhalb 

Geltungsbe-

reich   

ca. 210 m² 

 

außerhalb 

Geltungsbe-

reich zur 

Eingrünung 

der Park-

plätze 

ca. 90 m² 

A 5 

Entwicklung von Ge-
hölzbestand durch Suk-
zession im Bereich des 
ehem. Reitplatzes in 
der privaten Grünfläche 
PG 1 
Wiederherstellung von 
Gehölzbestand und 
landschaftsgestalteri-
sche Einbindung des 
Gewerbegebietes 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB) 

 

ca. 350 m² 
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Eingriff 
Vermeidung /  

Minderung 
Kompensation: 

zu K 2  A 6 

Anbringen von Nistkäs-

ten an vorh. Gehölzbe-

stand in Abstimmung mit 

einer Fachkraft Biologie  

Wiederherstellung von 

Bruthabitaten 

3 St. Nistkästen für Ni-

schenbrüter und 3 St. 

für Höhlenbrüter 

(artenschutzrechtliche 

Maßnahme § 9 Abs. 1 

Nr. 20 BauGB) 

 

ca. 6 St. 

K 3  Gefährdung von Bäumen und Gehölzhecken durch potenzielle Beschädigun-

gen während der Bauarbeiten 

 Betroffene Schutzgüter: Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

Gefährdung einer Gehölzhecke 

sowie eines Walnussbaumes 

durch potenzielle Beschädigun-

gen während des Baubetriebs 

aufgrund der Nähe zum Baufeld 

Gehölzhecke entlang der Pferde-

ställe 

 ca. 30 m 

Baumhecke entlang der Großpart-

straße 

ca. 40 m 

1 Walnussbaum  40 – 45 cm, 2 

stämmig 

o potenzieller Verlust landschafts-

gestalterisch und ökologisch 

bedeutsamer Gehölzbestände 

 

- V 4 (Vermeidung) 

 Durchführen von Schutz-

maßnahmen nach DIN 

18.920 / RAS-LP 4 an be-

troffenen Gehölzen 

 - Kronenschnitt 

 - Wurzelschutz 

 - Stammschutz 

 Erhaltung ökologisch und 

landschaftsgestalterisch 

bedeutsame Gehölzbe-

stände 

ca. 70 m 

1 Walnussbaum 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 
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K 4  Verlust von Eidechsenhabitaten 

 Betroffene Schutzgüter: Tiere, biologische Vielfalt 

Eingriff 
Vermeidung /  

Minderung 
Kompensation: 

Lebensraumverlust und Störun-

gen für Mauereidechsen durch 

Verlust eines Habitates  

Verlust von Eidechsenhabitaten in 

Form von Holzablagerungen und 

Folienrollen 

V 5 (Vermeidung) 

- Vergrämung und Umsied-

lung von Tieren aus dem 

betroffenen Habitat im 

Frühjahr vor Baubeginn 

- Abgrenzung des Baufel-

des sowie von gefährdeten 

Lebensräumen durch ei-

nen Reptilienzaun wäh-

rend des Baubetriebs ent-

lang des nordöstlichen Ge-

hölzbestandes und der 

südwestlichen Grund-

stücksgrenze 

Vermeidung des Eintretens 

von artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbeständen durch 

Vermeidungsmaßnahmen 

(artenschutzrechtliche Maß-

nahme, § 9 Abs. 1 Nr. 20 

BauGB) 

 

A 7 (CEF) 

(Vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahme) 

Anlage eines Eidech-

sen-Ersatzhabitates 

in Form eines Stein-

riegels mit Totholz 

und Sand als vorge-

zogene Maßnahme 

(CEF) im Winter vor 

Baubeginn sowie 

Umsiedlung von Tie-

ren 

Detailbeschreibung 

zur Herstellung des 

Habitates s. Anlage 1 

Wiederherstellen von 

Lebensräumen einer 

streng geschützten 

Tierart 

(artenschutzrechtli-

che Maßnahme § 9 

Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

ca. 20 m² 

K 5  Beeinträchtigung von Vögeln 

 Betroffene Schutzgüter: Tiere, biologische Vielfalt 

Potenzielle Beeinträchtigung von 

Vögeln infolge der Gehölzrodun-

gen und durch den Abriss von 

Gebäuden 

Möglicher Verlust von Brutstätten 

und potenzielle Beeinträchtigung 

der Brutphase 

- V 3 (Vermeidung) 

Rodung von Gehölzen 

und Abriss der Stallungen  

nur von Anfang Oktober 

bis Ende Februar, außer-

halb der Brutphase von 

Vögeln. 

Vor Gebäudeabriss ggf. 

Kontrolle der Gebäude 

auf Tierbesatz. 

(artenschutzrechtliche Maß-

nahme, § 9 Abs. 1 Nr. 20 

BauGB) 
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6.2.4 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Im Rahmen von Vorgesprächen wurden Standortalternativen für das Bürogebäude erörtert.  

Aufgrund der Notwendigkeit, die Bürotätigkeit bis zur Fertigstellung des Neubaus aufrecht zu 
erhalten, wird ein neuer Standort für das Bürogebäude erforderlich. 

Es wurde sich dahingehend in Absprache mit der Stadtverwaltung entschieden, diesen Stand-
ort in die südlich angrenzende Grünfläche zu legen. 

Um die Eingriffe in diesen als öffentliche Grünfläche ausgewiesenen Bereich so gering wie 
möglich zu halten und vorhandene infrastrukturelle Einrichtungen nutzen zu können, ergab 
sich der hier ausgewiesene Standort im Nordwesten der Grünfläche. 

Im Rahmen der detaillierteren Standortuntersuchungen erfolgte eine geringfügige Verschie-
bung des Standortes nach Südwesten, um einen hier vorhandenen Walnussbaum erhalten zu 
können. 

 

6.2.5 Erhebliche nachteilige Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB 

Nach der Richtlinie 2012/18/EU (sog. Seveso-III-Richtlinie) müssen zwischen Störfallbetrieben 
und schutzwürdigen Nutzungen angemessene Abstände eingehalten werden. Diese Europäi-
sche Vorgabe ist im nationalen Recht im § 50 BImSchG verankert: Gemäß § 50 BImSchG sind 
bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgese-
henen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von 
schweren Unfällen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 
dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie 
möglich vermieden werden.  

Die BASF SE ist als Störfallbetrieb eingestuft. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 
686 liegt jedoch außerhalb des angemessenen Sicherheitsabstandes des Betriebsbereiches 
der BASF SE.  

Der Trennungsgrundsatz ist damit eingehalten. Es ergeben sich keine Einschränkungen des 
Betriebsbereiches der BASF SE bzw. es ist kein Nutzungskonflikt für die Planung erkennbar. 
Damit bewirken die Festsetzungen des Bebauungsplanes auch keine Beeinträchtigungen für 
den Menschen. 

 

6.3 Verwendete technische Verfahren sowie Hinweise auf Schwierigkeiten 

Für die Zusammenstellung des Umweltberichts waren keine technischen Verfahren oder be-
sondere Fachgutachten erforderlich. Die Auswertung übergeordneter fachplanerischer Unter-
lagen sowie die vor Ort erhobenen Daten waren ausreichend. Schwierigkeiten gab es nicht. 

 

6.4 Monitoring 

Die Ausgleichsmaßnahmen sind entsprechend den Ausführungen im Durchführungsvertrag 
zum Bebauungsplan spätestens 1 Jahr nach Fertigstellung der baulichen Anlage umzusetzen. 

Eine Überprüfung der Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplans sowie des Zustan-
des von Kompensationsmaßnahmen erfolgt im Rahmen der üblichen Kontrollen bzw. der Bau-
genehmigung und wird in den Bauschein übernommen. 
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6.5 Zusammenfassung des Umweltberichts 

Im Stadtteil Oggersheim der Stadt Ludwigshafen ist die Aufstellung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans südöstlich der Firma Finger Baustoffwerke GmbH geplant.  

Mit diesem Bebauungsplan soll Baurecht für die Errichtung eines neuen, dem aktuellen Bedarf 
der Firma angepassten Gebäudes mit Nebenanlagen auf einer südöstlich angrenzenden 
Grünfläche, derzeit als Pferdekoppel genutzt, geschaffen werden. 

Das vorhandene Bürogebäude auf dem Firmengelände entspricht nicht mehr den baulichen 
sowie betrieblichen Anforderungen und soll abgerissen werden. Auf diesen außerhalb des 
Geltungsbereichs befindlichen Flächen erfolgt ein Ausbau mit weiteren Parkplätzen. 

Das Bebauungsgebiet besitzt eine Fläche von ca. 7.430 m² und umfasst die im Besitz der Fa. 
Finger befindlichen Parzellen 2936, 2936/2, 2937, und 2938; Gemarkung Oppau. 

Diese Baufläche befindet sich im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 
125 „Hochhäuser an der Überführung Sternstraße“ (Stand 1966), welche in diesem Bereich 
als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Gemeinbedarfsfläche vorgesehen für 
Spiel- und Tummelwiese“ ausgewiesen ist.  

Die nördlichen zwei Flurstücke (Tiefe von insgesamt 15 m) haben zudem die Zweckbestim-
mung „Baumpflanzung zur Abschirmung gegen das Gewerbegebiet“. 

Der Geltungsbereich wird überwiegend als private Grünfläche ausgewiesen, die mit Festset-
zungen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft nach § 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB sowie mit Erhaltungsgeboten für die vorhandenen 
Gehölzbestände nach § 9 Abs.1 Nr. 25 b BauGB belegt wird. 

Als grünordnerische Maßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen werden dabei Gehölzanpflan-
zungen und die Entwicklung von Wiesenflächen vorgesehen. 

Die innerhalb der Fläche befindliche Versickerungsmulde mit einem eingetragenen Wasser-
recht wird als Fläche für Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser nach § 9 
Abs. 1 Nr. 14 BauGB ausgewiesen. 

Für die Oberflächenentwässerung des Neubaus ist eine Wasserrückhaltung über Dachbegrü-
nung sowie die Anlage einer Zisterne für die Brauchwassernutzung mit einem Überlauf in eine 
weitere Rückhaltemulde vorgesehen.  

Der geplante zweigeschossige Büro-Neubau östlich des bestehenden Bürogebäudes mit einer 
Größe von ca. 450 m², für den eine konkrete Planung vorliegt, wird über eine Baugrenze im 
Nordwesten des Plangebietes festgesetzt. 

Weitere planungsrechtliche Festsetzungen / Hinweise:  

Die Zuwegung zu dem Gebäude erfolgt ausschließlich über den nördlich gelegenen Parkplatz.  

Mit den geplanten baulichen Maßnahmen sind folgende naturschutzfachliche und artenschutz-
rechtliche Eingriffe festzustellen: 

 Netto-Neuversieglung nach Abzug der Bebauung auf bereits befestigter Fläche und 
Rückbau bestehender Pferdestallungen innerhalb des Geltungsbereichs sowie Rück-
bau befestigter Flächen im Umfeld des bestehenden Bürogebäudes außerhalb des 
Geltungsbereiches von ca. 130 m². 

 Verlust von Gehölzbeständen in Form von 7 St. mittelalten Laubbäumen und ca. 
80 m² flächenhaftem Gehölzbestand 

 Gefährdung von Gehölzen durch den Baubetrieb von ca. 70 m 
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Weiterhin sind Auswirkungen für die lokalen Tierarten zu verzeichnen:  

 Beanspruchung von Lebensräumen, Bruthabitaten für die lokale Tierwelt durch Ge-
hölzverluste 

 Verluste von Bruthabitaten durch den Rückbau der Stallungen 

 Verlust eines Mauereidechsenhabitates aufgrund der Lage im Baufeld  
 

Zur Kompensation der eintretenden Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes sowie der arten-
schutzrechtlichen Belange nach § 44 BNatSchG sind folgende naturschutzfachliche und ar-
tenschutzrechtliche Maßnahmen im und außerhalb des Plangebietes vorgesehen und im Be-
bauungsplan durch grünordnerische Festsetzungen nach § 9 (Abs.1) Nr. 20 und 25 ausgewie-
sen: 

Innerhalb des Plangebietes: 

 Rückbau nicht mehr benötigter befestigter Flächen zu Vegetationsfläche 

 Verwendung von versickerungsfähigen Belägen für Wege, etc. 

 Ausbildung der Dachfläche des Bürogebäudes mit einem Flachdach und Herstellung 
einer extensiven Dachbegrünung  

 Wiederherstellung und Entwicklung von beanspruchten Grünlandflächen durch Ansaat 
und Mahd 

 Anpflanzung von Laubbaum-Hochstämmen und Strauchhecken innerhalb der Grünflä-
che 

 Anpflanzung von Gehölzen auf Grünflächen zwischen Gebäude und Parkplatz 

 Entwicklung von Gehölzbeständen durch Sukzession 

 Schutz von Gehölzbeständen während des Baubetriebs durch entsprechende Maß-
nahmen gem. DIN 18 920 

 Rodung von Gehölzen und Rückbau der Pferdestallungen nur zwischen 1. Oktober und 
28. Februar, außerhalb der Brutphase von Vögeln. 

 Abgrenzung des Baufeldes sowie gefährdeter Lebensräume mit einem Reptilienzaun 
entlang des nördlichen Gehölzbestandes und der südwestlichen Grundstücksgrenze 
zum Schutz der Eidechsen 

 Errichtung eines Eidechsen-Ersatzhabitates (CEF-Maßnahme) und Umsiedlung der 
Eidechsen aus dem Eingriffsbereich 

 Anbringen von 6 Nistkästen an vorhandenen Bäumen 

 

Außerhalb des Plangebietes: 

 Rückbau nicht mehr benötigter befestigter Flächen zu Vegetationsfläche 

 Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen für Stellplätze, Zufahrten, Wege, etc., 

 Bepflanzung der Grünflächen im Umfeld der Parkplätze mit bodendeckenden Gehöl-
zen sowie Laubbaum-Hochstämmen 
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7 WEITERE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

7.1 Auswirkungen des Vorhabens auf den Verkehr und den Arbeitsmarkt 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes ist mit keinem Mehrverkehr zu rechnen. Der Neu-
bau des Bürogebäudes wird hauptsächlich aufgrund der Gewährleistung von behördlichen und 
arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben erforderlich. Es wird zu keiner wesentlichen Mitarbeiterer-
höhung kommen und somit ist auch kein wesentlicher Mehrverkehr zu erwarten. 

Ziel der Planung ist, den heutigen Betrieb und die bestehenden Arbeitsplätze am Standort 
Ludwigshafen langfristig zu sichern und zukunftsfähig weiterbetreiben zu können. 

Aufgrund des Abbruches des Bestandsgebäudes, der Neustrukturierung der Stellplätze sowie 
dem Neubau des Bürogebäudes und des dadurch entstehenden Baustellenverkehres kann es 
zu einer temporären Beeinträchtigung des Verkehres auf der Großpartstraße kommen. 

 

7.2 Auswirkungen des Vorhabens auf Klima und Luft 

Da es sich bei dem geplanten Projekt um eine kleinflächige Baumaßnahme handelt und Maß-
nahmen wie Dachbegrünung sowie Versickerung und Verdunstung des anfallenden Oberflä-
chenwassers vorgesehen ist, wird nicht von erheblichen Auswirkungen auf das lokale Klein-
lima und auf die Luftqualität ausgegangen. 

Mit dem Ziel der Wasserwirtschaft, Niederschlagswasser zu verdunsten, kann auch der klima-
gerechten Stadtplanung Rechnung getragen werden, welche Kühlung durch Verdunstung an-
strebt. 

Während der Baumaßnahmen werden Schall-, Luftschadstoff-, Geruchs-, Staub- und Lichte-
missionen auftreten, die zu einer temporären und lokal begrenzten Beeinträchtigung der 
Schutzgüter Mensch, Fauna, Klima und Luft führen können. 

 

7.3 Auswirkungen des Vorhabens bzg. Lärm 

Aufgrund des Abbruches des Bestandsgebäudes, der Neustrukturierung der Stellplätze sowie 
dem Neubau des Bürogebäudes kann es während der Bauphase zu temporärem und lokal 
begrenztem Baustellenlärm und Staubentwicklung kommen. 

Da es zu keiner wesentlichen Mitarbeitererhöhung kommt und somit auch kein wesentlicher 
Mehrverkehr zu erwarten ist, kommt es zu keinem zusätzlichen Verkehrslärm. 

Von dem neuen Bürogebäude gehen grundsätzlich keine erheblichen Immissionen aus. Viel-
mehr werden die Arbeitsverhältnisse im Bürogebäude durch ein technisch angepasstes Ge-
bäude verbessert.  

 

7.4 Auswirkungen des Vorhabens auf die technische Infrastruktur 

Da es sich um die Verlagerung und Neuerrichtung eines bestehenden Bürogebäudes handelt, 
das in ähnlicher Größenordnung wie das Bestandsgebäude errichtet wird, können bestehende 
Infrastrukturanlagen für Strom, Gas und Wasser weiterverwendet werden.  

In der Großpartstraße ist ein Mischwasserkanal vorhanden, der ausreichend ist, das anfal-
lende Schmutzwasser aufzunehmen. Hierfür wird ein neuer Anschlussschacht geplant. 

Das Regenwasser muss auf dem Grundstück zurückgehalten und vor Ort versickert werden. 

Es sind keine negativen Auswirkungen durch das Vorhaben auf die technische Infrastruktur zu 
erwarten. 
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7.5 Auswirkungen des Vorhabens auf die Landwirtschaft 

Die Flächen im Geltungsbereich sind bereits im Besitz des Vorhabenträgers und Firmeninha-
bers der Firma Finger Baustoffwerk GmbH und wurden zuletzt nicht als landwirtschaftliche 
Fläche genutzt. Durch die Planung geht keine Fläche für landwirtschaftliche Zwecke verloren. 

Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz wurde im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens gemäß § 4 Abs. 1 BauGB beteiligt. Eine Stellungnahme wurde nicht abgegeben, weshalb 
davon ausgegangen wird, dass Ihre Belange nicht berührt werden. 

 

7.6 Auswirkungen des Vorhabens auf den sozialen Wohnungsbau 

Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist die planungsrechtliche Sicherung eines 
neuen Büro- und Verwaltungsgebäudes. Auf der bisher durch eine Pferdekoppel und als Grün-
fläche genutzten Fläche war bisher keine Wohnbebauung möglich oder geplant. 

Vor diesem Hintergrund ist der Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 23.09.2019, der einen 
bestimmten Anteil an sozialem Wohnungsbau auf neu geschaffenen Wohnflächen vorsieht, 
bei der vorliegenden Planung nicht bindend. 

 

 

8 ABWÄGUNG DER ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN BELANGE 

Die Anregungen bzw. Bedenken, welche im Rahmen der gesetzlichen Verfahrensschritte zur 
Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
vorgebracht wurden, sind der Anlage zur Begründung (siehe Kapitel 9.2) zu entnehmen. 

8.1 Belange die für die Planung sprechen 

 Der Standort war schon erschlossen.  

 Durch die Planung wird der bestehende Gewerbestandort gestärkt und langfristig der 
Betrieb an diesem Standort gesichert. 

 Der Büroneubau schließt sich direkt an den bestehenden Betriebsstandort an und be-
stehende Infrastrukturen werden genutzt. 

 Es gibt keine Nutzungskonflikte. Von der Verlagerung und dem Büroneubau sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

 Die Planung ermöglicht im Sinne des Klimaschutzes, ein marodes Gebäude abzurei-
ßen und durch einen energieeffizienten Neubau mit Photovoltaik und Gründach zu er-
setzen. 

 Dem Gebot eines sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden wird 
Rechnung getragen, dadurch, dass die Neuversiegelung auf ein Minimum beschränkt 
wird und bereits heute versiegelte Flächen entsiegelt und mit wasserdurchlässigem 
Belag befestigt werden.  

 Der Eingriff in Natur und Landschaft kann am Entstehungsort ausgeglichen werden. 

 Eine dauerhafte Eingrünung des Betriebsgeländes zur freien Landschaft wird durch 
Festsetzungen sichergestellt. 

 

8.2 Belange die gegen die Planung sprechen 

 Dem Grundsatz der Innenentwicklung vor Außenentwicklung konnte nicht entsprochen 
werden.  

 Durch die Planung kommt es zu einer Neuversiegelung einer bisher unversiegelten 
Freifläche im Außenbereich. Damit verbundenen sind der Verlust der natürlichen Bo-
denfunktionen und der Grundwasserneubildung auf dieser Fläche.  
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 Eine bislang unbebaute Freifläche als Lebensraum für verschiedene Pflanzen und 
Tiere geht verloren. 

 

8.3 Abwägung der Belange 

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um den Abbruch und den Neubau eines Büro-
gebäudes im Bereich des bestehenden Betriebsgeländes der Firma Finger Baustoffwerk 
GmbH in der Großpartstraße. Durch die notwendige enge räumliche Verzahnung mit dem be-
stehenden Betriebsgelände kommt für den Büroneubau kein anderer Standort im Stadtgebiet 
Ludwigshafen in Betracht. Durch das Vorhaben wird langfristig der Gewerbebetrieb am Stand-
ort gesichert.  
Durch die Planung werden kein Mehrverkehr oder höhere Immissionen ausgelöst, da es sich 
lediglich um die Verlagerung einer bestehenden Büronutzung handelt.  
Durch die Flächennutzungsplanteiländerung werden Eingriffe in Natur und Landschaft vorbe-
reitet, da eine bislang unbebaute Fläche im Außenbereich überplant wird. Die durch die Pla-
nung ausgelösten Eingriffe in Natur und Landschaft können auf der nachfolgenden Bebau-
ungsplanebene vollständig am Ort des Eingriffs kompensiert werden. 
In der Abwägung der Belange wird die Zukunftsfähigkeit des Gewerbebetriebs und die Siche-
rung von Arbeitsplätzen höher bewertet als der mit dem Vorhaben verbundene geringe Eingriff 
in Natur und Landschaft. 
In der Gesamtabwägung ist die vorgesehene Planung mit einer nachhaltigen städtebaulichen 
Entwicklung, den sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in 
Verantwortung gegenüber künftigen Generationen vereinbar. Die unterschiedlichen privaten 
und öffentlichen Belange, insbesondere des Umweltschutzes, wurden gerecht gegeneinander 
und untereinander abgewogen. Die Planung kann als geeignet und ausgewogen betrachtet 
werden.  
 

 

Ludwigshafen am Rhein, den       
 

 

 

 

Bereich Stadtplanung, Verkehrsplanung  
und Stadterneuerung 
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9 ANLAGEN 

9.1 Geltungsbereich der FNP-Teiländerung 
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9.2 Anregungen und Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligungsverfahren 

9.2.1 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Im Zeitraum vom 09.10.2023 bis einschließlich 10.11.2023 (Erörterungstermin am 16.10.2023) fand die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 
BauGB statt. Im Rahmen dieses Verfahrensschrittes wurden keine Anregungen geäußert. 

 

9.2.2 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden können, wurden mit Schreiben 
vom 04.10.2023 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB am Verfahren zur Teiländerung des Flächennutzungsplanes beteiligt und zur Äußerung auch im Hinblick 
auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert. Es wurde ihnen die Möglichkeit zur Stellungnahme bis zum 
10.11.2023 gegeben. 

Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt: 

 Behörde / Sonstiger Träger öffentlicher Belange 
Keine 

Stellungnahme 
Stellungnahme 

ohne Anregungen 
Stellungnahme 
mit Anregungen 

1.  Amprion GmbH X   

2.  BUND Landesverband Rheinland-Pfalz X   

3.  Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung  X  

4.  Colt Technology Service GmbH – Bereich Süd  X  

5.  CREOS Deutschland GmbH  X  

6.  DB Regio Bus Mitte GmbH X   

7.  Deutsche Telekom Technik GmbH – Technik Niederlassung Südwest  X  

8.  Deutsche Telekom Technik GmbH – Richtfunk X   

9.  Deutscher Wetterdienst – Referat Liegenschaftsmanagement  X  

10.  Ericsson Services GmbH  X  
11.  GASCADE Gastransport GmbH  X  

12.  GDKE RLP – Direktion Landesarchäologie – Außenstelle Speyer   X 

13.  GDKE RLP – Direktion Landesarchäologie – Erdgeschichte -  X  

14.  GDKE RLP – Direktion Landesdenkmalpflege X   

15.  Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V. X   

16.  Gesundheitsamt – Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis  X  

17.  Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach X   

18.  Handelsverband Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz e.V.  X  
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19.  Handwerkskammer der Pfalz X   

20.  Industrie- und Handelskammer für die Pfalz  X  

21.  Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde X   

22.  Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis – Referat 63 X   

23.  LandesAktionsGemeinschaft Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz e.V.  X  

24.  Landesamt für Geologie und Bergbau   X 

25.  Landesbetrieb Mobilität Speyer  X  

26.  Landwirtschaftskammer RLP - Raumordnung, Regionalentwicklung u. Naturschutz X   

27.  Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim  X  

28.  Die Naturfreunde – Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus und Kultur X   

29.  Naturschutzbund Rheinland-Pfalz X   

30.  Open Grid Europe GmbH X   

31.  Pfalzkom – Gesellschaft für Telekommunikation mbH  X  

32.  Pfalzwerke Netz AG  X  

33.  Polizeidirektion Ludwigshafen X   

34.  POLLICHIA X   

35.  Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H.  X  

36.  Rhein-Neckar-Verkehr GmbH   X 

37.  Stadt Ludwigshafen am Rhein – Bereich 1-22 – Feuerwehr  X  

38.  Stadt Ludwigshafen am Rhein – Bereich 4-14 – Tiefbau X   

39.  
Stadt Ludwigshafen am Rhein – Bereich 4-151 – Umwelt (Bodenschutz, Altlasten, 
Luft, Wasser, Abfall) 

  X 

40.  
Stadt Ludwigshafen am Rhein – Bereich 4-152 – Umwelt (Naturschutz, Land-
schaftsplanung und Grünflächen) 

 X  

41.  
Stadt Ludwigshafen am Rhein – Bereich 4-154 – Umwelt (technischer Umwelt-
schutz) 

 X  

42.  Stadt Ludwigshafen am Rhein – Bereich 4-154 – Umwelt (Schallemissionen)  X  

43.  
Stadt Ludwigshafen am Rhein – Bereich 4-16 – Stadtvermessung und Stadterneu-
erung 

X   

44.  Stadt Ludwigshafen am Rhein – Bereich 4-17 – Bauaufsicht  X  

45.  
Stadt Ludwigshafen am Rhein – Bereich 4-22 – Entsorgungsbetrieb und Verkehrs-
technik 

X   

46.  
Stadt Ludwigshafen am Rhein – Bereich 4-24 – Stadtentwässerung und Straßen-
unterhalt 

  X 

47.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle WAB -   X 

48.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle Gewerbeaufsicht - X   

49.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Abteilung 4 X   
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50.  Technische Werke AG   X 

51.  Telefonica Germany GmbH & Co. OHG X   

52.  Verband Region Rhein-Neckar X   

53.  Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH X   

54.  Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz X   

55.  Vodafone GmbH  X  

56.  Vulcan Energie Ressourcen GmbH  X  

57.  W.E.G. mbH X   

58.  Wasser- und Bodenverband zur Beregnung der Vorderpfalz  X  

59.  Wintershall Holding GmbH X   
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Folgende Stellungnahmen mit Anregungen / Bedenken wurden zum Planstand vom 31.07.2023 abgegeben: 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

1.  GDKE RLP – Direktion Landesarchäologie – Außenstelle Speyer 
- Stellungnahme vom 10.10.2023 

 

 

 
 

 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Diese betreffen nur die Bebauungsplanebene sowie die nachge-
lagerte Baugenehmigungs- bzw. Ausführungsplanung. 
Auswirkungen auf die Änderung des Flächennutzungsplanes er-
geben sich hierdurch nicht. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

 
 

Die Anregungsträgerin wird im weiteren Verfahren erneut betei-
ligt. 
 

2.  Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 
- Stellungnahme vom 07.11.2023 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

 

 
 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, betreffen aller-
dings lediglich die Bebauungsplanebene sowie die nachgelagerte 
Baugenehmigungs- bzw. Ausführungsplanung. 
Auswirkungen auf die Änderung des Flächennutzungsplanes er-
geben sich hierdurch nicht. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dieser betrifft aller-
dings lediglich die Bebauungsplanebene. Externe Ausgleichsflä-
chen sind nicht erforderlich. 
Auswirkungen auf die Änderung des Flächennutzungsplanes er-
geben sich hierdurch nicht. 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, betreffen aller-
dings lediglich die Bebauungsplanebene sowie die nachgelagerte 
Baugenehmigungs- bzw. Ausführungsplanung. 
Auswirkungen auf die Änderung des Flächennutzungsplanes er-
geben sich hierdurch nicht. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

 
3.  Stadt Ludwigshafen am Rhein – Bereich 4-15 Bodenschutz / Altlasten 

- Stellungnahme vom 12.10.2023 
 
Nach Auswertung des Bodenschutzkatasters Rheinland-Pfalz ist der Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans Nr. 686 nicht von einer registrierten Altablagerung be-
troffen. 
 
Aus der zusätzlichen Auswertung des „Katasters potentieller Altstandorte und Alt-
ablagerungen im Stadtgebiet Ludwigshafen“ ergeben sich am äußersten Südwest-
rand des Plangebietes Hinweise auf einen ehemaligen Wassergraben (ID 
5484W006-1, vorhanden auf historischen Stadtkarten von 1891 bis 1925). Die Lage 
des ehemaligen Wassergrabens ist im beigefügten Kartenauszug dargestellt (blaue 
Schraffur). Der Wassergraben ist wahrscheinlich verfüllt worden. Welches Material 
zur Verfüllung genutzt wurde, ist jedoch nicht bekannt. Die Altlastenrelevanz des 
ehemaligen Wassergrabens ist aber als eher gering einzustufen. 
 
Fazit: 
 
Aus bodenschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 686 und die Teiländerung des Flächennutzungsplanes. 
 

Wir empfehlen, folgende Punkte als Hinweis in den Bebauungsplan aufzunehmen: 

 

 Treten bei Erdarbeiten, Bodenbewegungen oder Ähnlichem gefahrverdächtige 
Umstände auf, z. B. Bodenverunreinigungen in nicht nur geringfügigem Um-
fang, belastetes Schicht- oder Grundwasser, Gerüche bzw. Gasaustritte oder 

 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, diese betreffen al-
lerdings lediglich die Bebauungsplanebene sowie die nachgela-
gerte Baugenehmigungs- bzw. Ausführungsplanung. 
Auswirkungen auf die Änderung des Flächennutzungsplanes er-
geben sich hierdurch nicht. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

Abfälle, sind wir (Stadtverwaltung Ludwigshafen, untere Bodenschutzbehörde, 
Tel. 0621/504-2937) unverzüglich zu verständigen.  

 Werden konkrete Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit (Umwelt) 
durch z. B. freigelegte oder austretende Schadstoffe, Austritt von giftigen oder 
explosiven Gasen u.ä. festgestellt, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen 
und die Baustelle zu sichern. 

 Bei der Entsorgung von Aushubmassen ist das Verwertungsgebot nach § 7 (2) 
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zu beachten. Nach § 7 (3) KrWG hat die 
Verwertung ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen. Dabei sind die Bestim-
mungen des Bodenschutz- und Abfallrechts zu beachten. 

Baumaßnahmen sind so durchzuführen, dass die Erfordernisse des Arbeits- und 
Umgebungsschutzes eingehalten werden. Die einschlägigen Unfallverhütungs- 
und Arbeitsschutzbestimmungen sind zu beachten 
 

4.  Stadt Ludwigshafen am Rhein – Bereich 4-24 Stadtentwässerung 
- Stellungnahme vom 24.10.2023 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, betreffen aller-
dings lediglich die Bebauungsplanebene sowie die nachgelagerte 
Baugenehmigungs- bzw. Ausführungsplanung. 
Auswirkungen auf die Änderung des Flächennutzungsplanes er-
geben sich hierdurch nicht. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, betreffen aller-
dings lediglich die Bebauungsplanebene sowie die nachgelagerte 
Baugenehmigungs- bzw. Ausführungsplanung. 
Auswirkungen auf die Änderung des Flächennutzungsplanes er-
geben sich hierdurch nicht. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, betreffen aller-
dings lediglich die Bebauungsplanebene sowie die nachgelagerte 
Baugenehmigungs- bzw. Ausführungsplanung. 
Auswirkungen auf die Änderung des Flächennutzungsplanes er-
geben sich hierdurch nicht. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

5.  Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 
- Stellungnahme vom 07.11.2023 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, betreffen aller-
dings lediglich die Bebauungsplanebene sowie die nachgelagerte 
Baugenehmigungs- bzw. Ausführungsplanung. 
Auswirkungen auf die Änderung des Flächennutzungsplanes er-
geben sich hierdurch nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungsträgerin wird im Verlauf des weiteren Verfahrens 
erneut beteiligt. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

6.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle WAB – 
- Stellungnahme vom 10.11.2023 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, betreffen aller-
dings lediglich die Bebauungsplanebene sowie die nachgelagerte 
Baugenehmigungs- bzw. Ausführungsplanung. 
Auswirkungen auf die Änderung des Flächennutzungsplanes er-
geben sich hierdurch nicht. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

7.  Technische Werke AG 
- Stellungnahme vom 09.10.2023 

 

 

 

 

 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, betreffen aller-
dings lediglich die Bebauungsplanebene sowie die nachgelagerte 
Baugenehmigungs- bzw. Ausführungsplanung. 
Auswirkungen auf die Änderung des Flächennutzungsplanes er-
geben sich hierdurch nicht. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden können, wurden mit Schreiben 
vom 19.12.2023 gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am Verfahren zur Teiländerung des Flächennutzungsplans beteiligt. Es wurde ihnen die Möglichkeit zur 
Stellungnahme innerhalb von 30 Tagen gegeben. Parallel zu der Trägerbeteiligung wurden auch die städtischen Stellen und der Ortsbeirat am Verfahren 
beteiligt. Da dieser Beteiligungsschritte parallel zum Bebauungsplanverfahren Nr. 686 „Bürogebäude Finger Baustoffwerke GmbH“ durchgeführt wurde, 
antworteten viele Behörden/ Träger öffentlicher Belange mit einem Schreiben für beide Verfahren. 
 
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt: 

 Behörde / Sonstiger Träger öffentlicher Belange 
Keine 

Stellungnahme 
Stellungnahme 

ohne Anregungen 
Stellungnahme 
mit Anregungen 

1.  Amprion GmbH    

2.  BUND Landesverband Rheinland-Pfalz    

3.  Colt Technology Service GmbH – Bereich Süd  X  

4.  CREOS Deutschland GmbH  X  

5.  Deutsche Telekom Technik GmbH – Technik Niederlassung Südwest  X  

6.  Deutsche Telekom Technik GmbH – Richtfunk  siehe Ericsson  

7.  Deutscher Wetterdienst – Referat Liegenschaftsmanagement  X  

8.  Ericsson Services GmbH  X  

9.  GASCADE Gastransport GmbH  X  

10.  GDKE RLP – Direktion Landesarchäologie – Außenstelle Speyer   X - relevant für B-Plan 

11.  GDKE RLP – Direktion Landesdenkmalpflege    

12.  Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V.    

13.  Gesundheitsamt – Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis    

14.  Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach  X  

15.  Handelsverband Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz e.V.  X  

16.  Handwerkskammer der Pfalz    

17.  Industrie- und Handelskammer für die Pfalz    

18.  Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde    

19.  Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis – Referat 63    

20.  LandesAktionsGemeinschaft Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz e.V.    

21.  Landesamt für Geologie und Bergbau    

22.  Landesbetrieb Mobilität Speyer    

23.  Landwirtschaftskammer RLP - Raumordnung, Regionalentwicklung u. Naturschutz  X  

24.  Die Naturfreunde – Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus und Kultur    

25.  Naturschutzbund Rheinland-Pfalz    
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26.  Open Grid Europe GmbH    

27.  Pfalzkom – Gesellschaft für Telekommunikation mbH  X  

28.  Pfalzwerke Netz AG  X  

29.  Polizeidirektion Ludwigshafen  X  

30.  POLLICHIA    

31.  Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H.  X  

32.  Rhein-Neckar-Verkehr GmbH    

33.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich 1-22 – Feuerwehr   X - relevant für B-Plan  

34.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich 4-14 – Tiefbau  X  

35.  
Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich 4-152 – Umwelt & Klima (Naturschutz, 
Landschaftsplanung) 

  X - relevant für B-Plan 

36.  
Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich 4-153 – Umwelt & Klima (Freiraumpla-
nung, Grünconsulting) 

   

37.  
Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich 4-154 – Umwelt & Klima (Bodenschutz, 
Immissionen, Umweltinformationen) 

 X  

38.  
Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich 4-155 – Umwelt & Klima (Wasser und Ab-
fall) 

 X  

39.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich 4-16 – Stadtvermessung     

40.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich 4-17 – Bauaufsicht   X - relevant für B-Plan 

41.  
Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich 4-22 – Entsorgungsbetrieb und Verkehrs-
technik 

   

42.  
Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich 4-24 – Stadtentwässerung und Straßenun-
terhalt 

  X - relevant für B-Plan 

43.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle WAB -   X - relevant für B-Plan 

44.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle Gewerbeaufsicht -  X  

45.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Abteilung 4  X  

46.  Technische Werke AG   X - relevant für B-Plan 

47.  Telefonica Germany GmbH & Co. OHG    

48.  Verband Region Rhein-Neckar    

49.  Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH    

50.  Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz    

51.  Vodafone GmbH  X  

52.  W.E.G. mbH    

53.  Wintershall Holding GmbH    
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Folgende Stellungnahmen mit Anregungen / Bedenken wurden zum Planstand vom 18.12.2023 abgegeben: 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

1.  GDKE RLP, Direktion Landesarchäologie – Außenstelle Speyer, Stel-
lungnahme vom 22.12.2023 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Die Stellungnahme ist lediglich für die Bebauungsplanebene so-
wie die nachgelagerte Baugenehmigungs- bzw. Ausführungspla-
nung relevant. 
Auswirkungen auf die Änderung des Flächennutzungsplanes er-
geben sich hierdurch nicht. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

 
2.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle WAB, 

Stellungnahme vom 06.02.2024 
 
die aktuellen Planungen (Stand 13.12.2023) zu der o.g. Flächennutzungs-
planänderung und zu dem o.g. Bauleitplanverfahren, sowie die Abwägung 
zu unserer o.g. Stellungnahme habe ich zur Kenntnis genommen.  
Dankenswerter Weise wurde die bestehende Versickerungsmulde die über 
das Wasserrecht gesichert ist zur besseren Übersicht dargestellt.   
 
In der Stellungnahme der Verwaltung zum Bebauungsplan heißt es als Fa-
zit: 
 
„Es wird auf obenstehende Stellungnahmen der Verwaltung sowie die Begrün-
dung bzw. der für den Bebauungsplan erstellte Wasserwirtschaftliche Fachbei-
trag verwiesen, in welchem die Belange berücksichtigt werden.“ 
 
Dieser Fachbeitrag Wasserwirtschaft, das wasserwirtschaftliche Konzept 
liegt unserem Hause nach Recherche leider nicht vor. 
 
Vom Grundsatz her verweise ich auf meine bisherige Stellungnahme, wel-
che zu beachten ist. 
 
Was die vorgesehene Niederschlagswasserbewirtschaftung anhand der 
Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanunterlagen betrifft, so soll das auf 
dem Gründach anfallende nicht behandlungsbedürftige Niederschlagswas-

 
 
 
Die Stellungnahme ist lediglich für die Bebauungsplanebene so-
wie die nachgelagerte Baugenehmigungs- bzw. Ausführungspla-
nung relevant. 
Auswirkungen auf die Änderung des Flächennutzungsplanes er-
geben sich hierdurch nicht. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

ser in einer Zisterne gesammelt und zu Brauchwasserzwecken genutzt wer-
den (z. B. zur Gartenbewässerung?). Der Überlauf aus der Zisterne wird an 
eine neu herzustellende Versickerungsmulde angeschlossen. Die beste-
hende Versickerungsmulde im Südwesten wird durch diese Baumaßnahme 
nicht tangiert. 
 
Befestigte Flächen der Fußwege und die sich außerhalb des Bebauungspla-
nes befindlichen Parkplatzflächen entwässern breitflächig in die angrenzen-
den Grünflächen- zur Versickerung und Verdunstung. 
 
Vom Grundsatz her ist das Konzept plausibel. 
 
Um Vorlage des Fachbeitrages Wasserwirtschaft wie dargelegt wird 
gebeten. 
Auf das Niederschlagswasserbewirtschaftungskonzept und das erfor-
derliche wasserrechtliche Erlaubnisverfahren für die Niederschlags-
wasserbewirtschaftung wird hingewiesen.  
 
 
Sturzflutgefahrenkarten: 
 
Nach den aktuellen Sturzflutgefahrenkarten zeigt sich bei außergewöhnli-
chen Starkregenereignissen (Dauer 1 h, Rheinland-Pfalz, ca. 40-47 mm) Be-
troffenheit für das Plangebiet.  
 
Es ist nie ganz auszuschließen, dass das Wasser nach einem Starkregen-
ereignis sich in der Straße oder dem Gelände staut bzw. nicht schnell und 
ungehindert genug abfließen oder versickern kann. Sofern keine entspre-
chenden Vorkehrungen getroffen werden, drohen Gebäuden, die in den be-
treffenden Bereichen liegen, Schäden durch eindringendes Wasser. 
 
Bei extremen Starkregenereignissen ist diese Betroffenheit noch größer. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

Bei den weiteren Planungen und dem Entwässerungskonzept ist dies zu be-
rücksichtigen. 
 
Anbei erhalten Sie einen Planauszug (außergewöhnliches und extremes (je-
weils Dauer 1 h) Starkregenereignis). 
 
Fazit: 
 
Die oben genannten Punkte sowie der bisherige Schriftverkehr sind zu be-
achten. Erst mit Vorlage und Beurteilung des genannten Fachbeitrages 
Wasserwirtschaft, kann sich zu der o. g. Flächennutzungsplanteiländerung 
Nr. 36 „Bürogebäude Finger Baustoffwerk GmbH“ und Bauleitplanverfahren 
Nr. 686 „Bürogebäude Finger Baustoffwerk GmbH“ in Ludwigshafen Og-
gersheim aus wasserwirtschaftlicher Sicht abschließend geäußert werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen                           
Im Auftrag                                                         
Wolfgang Maisch  
 
Anlage: 
1 Auszug Sturzflutgefahrenkarte – außergewöhnliches Starkregenereignis  
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1 Auszug Sturzflutgefahrenkarte – extremes Starkregenereignis  

 
 

3.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich 1-22 Feuerwehr, Stellungnahme 
vom 17.01.2024 
 

 

 
 
 
Die Stellungnahme ist lediglich für die Bebauungsplanebene so-
wie die nachgelagerte Baugenehmigungs- bzw. Ausführungspla-
nung relevant. 
Auswirkungen auf die Änderung des Flächennutzungsplanes er-
geben sich hierdurch nicht. 
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4. 
 

Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich 4-152 Umwelt und Klima (Na-
turschutz und Landschaftsplanung), Stellungnahme vom 05.01.2024 
 

 

 
 
Die Stellungnahme ist lediglich für die Bebauungsplanebene so-
wie die nachgelagerte Baugenehmigungs- bzw. Ausführungspla-
nung relevant. 
Auswirkungen auf die Änderung des Flächennutzungsplanes er-
geben sich hierdurch nicht. 
 

4.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich 4-17 – Bauaufsicht,  
Stellungnahme vom 30.01.2024 
 
Die Bauaufsicht weist darauf hin, dass im Rahmen von Bauantragsverfahren zu prüfen ist,  
 

 ob mögliche Baulasten erforderlich sind, wie z.B. für Stellplätze, zur Erschließung, als 
Überfahrtsrecht, als Leitungsrecht oder gar zur Vereinigung 

 ob die Vorlage eines Gesamtstellplatznachweises erfolgt ist (11 Stellplätze sind bereits 
im Bestand und 20 Stellplätze sind schon nachgewiesen) und 

 ob die Grundrisse vollständig und bauordnungsrechtlich genehmigungsfähig sind. 
 

Weiterhin sind nachfolgende gesetzlichen Bestimmungen zu beachten: 

 Das Gebäude-Elektromobilitäts-Gesetz (GEIG) ist nach wie vor ein wichtiger Bau-

stein der deutschen Klimaschutzstrategie, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur für 
Elektrofahrzeuge in Gebäuden zu fördern. Das GEIG schafft zudem für Gebäudeeigen-
tümer einen Mehrwert, denn auch für Mieterinnen und Mieter sowie für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer ergeben sich Vorteile. Diese haben künftig die Möglichkeit, ihr 
Elektrofahrzeug einfach und bequem in der Tiefgarage oder auf dem Firmenparkplatz 
aufzuladen. 
Die Bundesregierung hat mit dem GEIG ein deutliches Signal für den Ausbau der 
Elektromobilität in Deutschland gesetzt. Es ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer 
nachhaltigeren Mobilität und eines umweltfreundlicheren Verkehrs. Auch in 2023 ff. 
wird das GEIG dazu beitragen, dass der Ausbau von Ladeinfrastruktur in Deutschland 
weiter vorangetrieben wird und damit die Elektromobilität im Bereich der Gebäude ei-
nen größeren Stellenwert erhält 

Die Bauunterlagenprüfverordnung von Rheinland-Pfalz, insbesondere § 3 der Bauunt-

PrüfVO (Bauzeichnungen) ist zu beachten. Die genehmigten Unterlagen (Bestandsunterla-
gen) müssen einen amtlichen Stempel der genehmigten Behörde tragen. 

 

 
 
 
Die Stellungnahme ist lediglich für die Bebauungsplanebene so-
wie die nachgelagerte Baugenehmigungs- bzw. Ausführungspla-
nung relevant. 
Auswirkungen auf die Änderung des Flächennutzungsplanes er-
geben sich hierdurch nicht. 
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5.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich 4-24 Stadtentwässerung und 
Straßenunterhalt, Stellungnahme vom 15.01.2024 
 

 
 

 
 
 
Die Stellungnahme ist lediglich für die Bebauungsplanebene so-
wie die nachgelagerte Baugenehmigungs- bzw. Ausführungspla-
nung relevant. 
Auswirkungen auf die Änderung des Flächennutzungsplanes er-
geben sich hierdurch nicht. 
 
 

6.  TWL, Stellungnahme vom 23.01.2024 
 

 

 
 
Die Stellungnahme ist lediglich für die Bebauungsplanebene so-
wie die nachgelagerte Baugenehmigungs- bzw. Ausführungspla-
nung relevant. 
Auswirkungen auf die Änderung des Flächennutzungsplanes er-
geben sich hierdurch nicht. 
 
 
 
 
 



Begründung zur FNP-Teiländerung Nr. 36 „Bürogebäude Finger Baustoffwerk GmbH“ 

 
 

 
 
4-126Fra3252 - 73/74 - Stand: 08.02.2024 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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9.2.4 Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, die im Zeitraum vom 02.01.2024 bis 05.02.2024 durchgeführt wurde, gingen keine 
Stellungnahmen ein. 


